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„GaftmakIs-IltertUmer"
von sodann Miìkeìm 8tucki von ^ürick,

...^Iìtic)ni1ntum (lonxivalium jbiilzri III". 1582.

Von Or. Ed. A. Gehler.

Ein merkwürdiges Buch, wie es nur ein Polyhistor
des Ib. Jahrhunderts versassen konnte, liegt in den „Gast-
mahls-Altertümernff des Iürchers Johann Wilhelm Stucki

vor uns. Es gehört zu der Reihe jener Werke des Ib. und
17. Jahrhunderts, die ein einzelnes Stoffgebiet von seinen erste»

') Glatter Pergamentband, fol. ZS7 Seiten, Paginierung rechts für je

2 Blätter. Der Text des Titelblattes, mit dein bekannten Signet der Fro-
scbauerischen Offizin versehen, lautet:

eu/nuîxâ»»» /à» ///,
in c>ui1>us I I<1iraeoruiu, Llraseoruin, liomauorum aliarum^ue natiu-
nuin anticzua eonviviorum Zenera, neenon mores, eonsustuclinss, ritus
eeremoniaectue eonuiuales, atczue stiam aliae explieantur, et caun iss.
<>uae lroclie eum apucl Clrristianos, tuni apuà alias Zentes, a Llrristiano
nomine aliénas in usu sunt, eonleruntur: nrulta Orammatiea, I'lrvsiea.
Xle<liea, I'.tlüea, Oeeonomiea, 1'oütiea. ?lrilosoplriea, cleniczue atque
Historien eoMitu s ueuncta simul et ntilia traetantnr: plurima saero-
rum protanorunxzus auetorum ueterum loea illustrantrir, eorrupta
emenâantur: clenic^ue Uespsratus Ueploratusczue nostrorum tempo-
rum luxus atque luxuria Zraui censura âanmatur.

Xuetore .lo.füanne) Ouilielmo Ltuolrio Vi^urino. Iluuri. exen-
àelzat Llrristoplrorus l'rosoliovervs Xum> Xl.D.l.XXXII.

Die Widinung der Vorrede lautet:
Xoinlitate, üoetrina, pistate, pruclentia, oninic^ue virtutum Zenere

ornatissimis viris, eonsulibus lt. somino) IUetl>oeu<> RinZgio a XVilàen-
UerK, et I). somino) l). soetore) I. suris) V. strius) .lo.slranni) Oonrarlo
Xlevero. toticzue 8enatui inelzNae reipulrlieae 8eaplrusianae, Nominis
suis sumina obseruantia eolenrlis -lo. tluiiielmus 8tuoleius 8.?.It.
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erkennbaren Anfängen bis in die Zeit der Gegenwart des Autors

mit dem ganzen gelehrten Apparat ihrer Zeit beherrschen.
Vor allem müssen wir uns klar werden, daß Stucki in

seinem 1582 herausgegebenen Folianten „^.nticsnitatnm eon-
vivaliurn Inbri III.", nicht etwa über die Gastmahls-Alter-
tümer seiner Zeit, über das, was damals gang und gäbe war,
berichten wollte, sondern daß sein Werk ein großangelegtes
Compendium ist, welches der Versasser mit dem Auswande
seiner humanistischen Gelehrsamkeit ausgestattet hat, und das

den Stoss von den frühesten bekannten Zeiten aller Völker
bis in die Gegenwart umsaßt, soweit die Quellen damals
bekannt waren. Seine Arbeit ist in der mittelalterlichen Uni-
versalsprache, nämlich in Latein, geschrieben; ein richtiges
Gelehrtenlateinisch von komplizierter Stilistik mit reichlicher
Benützung von Redewendungen antiker Autoren. Seinen
Text hat er mit zahlreichen Zitaten versehen, und ein umfäng-
liches Register der benützten Schriftsteller des Altertums und des

Mittelalters, sowie ein Sachverzeichnis zeigen seine immense
Belesenheit. Die wichtigsten Stellen hat er zudem Griechisch
und Hebräisch paraphrasiert, desgleichen auch Französisch,

Italienisch, Spanisch und teilweise auch Polnisch; was für uns
aber das wichtigste ist: Deutsch. Diese deutschen Umschreibungen
inachen nun Stuckis Buch so überaus wertvoll; sie sind bis

jetzt noch nie gewürdigt oder benützt worden.

Diese Wort- und Satzerklärungen sowie Sprichwörter
sind in der schweizerischen Volkssprache, ja sogar großenteils
in starker Anlehnung an den Iürcherdialekt wiedergegeben.

Das sittengeschichtliche und volkskundliche Material, wel-
ches für uns heutzutage den Hauptwert seines Buches ausmacht,
gibt der Autor, der Anlage der Arbeit zufolge, nur nebenbei,
sei es als Erklärung alter Gebräuche oder zur näheren Veran-
schaulichung des von ihm Vorgebrachten. Gerade darum aber

sind seine Ausführungen für uns so bedeutsam, weil sie eben

nur das Tatsächliche wiederspiegeln und so eine primäre
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Quelle bilden, die uns aus der Zeit des Versassers ent-
gegensließt.

Zum Verständnis von Stuckis Werk und der darin
niedergelegten Gelehrsamkeit, die uns den Versasser als vielseitigen
Historiker und Sprachenkenner erscheinen läßt, ist es nötig,
daß wir vorerst auf seinen Lebenslaus eintreten.

Johann Wilhelm Stucki wurde am 21. Mai 1542 in dem

ehemaligen Kloster Töß (Kt. Zürich) geborenH.
Nach den übereinstimmenden Nachrichten gehörten die

Stucki zu den ältesten Glarner Geschlechtern und wanderten
im Ansang des >4. Jahrhunderts aus politischen Gründen nach

Zürich aus, wo sie ratssähig wurden und im Staate bald eine
bedeutende Rolle spielten. Der Vater Johann Wilhelms,
Rudolf Stucki, wurde 1557 Amtmann des unter der Verwaltung
von Zürich stehenden eingegangenen Klosters Töß, saß im
Großen Rat, verwaltete als Amtmann von 1551 an das Kloster
Kappel und wurde 1558 Obervogt in der Zürcherischen Vogtei
Lauffen am Rhein, woselbst er 1574 im Alter von 54 Iahren
das Zeitliche segnete. Von seinen 15 Kindern haben wir uns
nur mit Johannes Wilhelm zu beschäftigen, der von seiner

zweiten Frau, Martha von Fulach, stammte, deren Familie
Schloß und Herrschast Laussen an Zürich abgetreten hatte.

Die „allgemeine deutscbe Biographie", B. Zv. S. 117, Artikel von
F. Koldevey gibt fälschlicherweise das Geburtsdatum IS21. — Weitere Quellen

über Stucki: Neujahrsblatt der Stadt-Bibliothek Zürich 1LZ4. — II. Ernst,
Geschichte des Zürcherischen Schulwesens bis zum Ende des lv. Jahr-
Hunderts, Winterthur 1S7Z. — H. I. Leu, Schweizerisches Lerikon,
.XVII. Theil, Zürich, H. II. Denzler, 1762, Seite 767. — Stemmatologia
Tigurina, Das ist Zürcherisches Geschlechterbuch etc. durch Erhard Dürsteler,
Pfarrer zu Ehrlebach, 17Z7. 1v, Zentralbibliothek Zürich.— ,,Do viiu
ei àiiu reveremli, noiüM ei oluriss.simi) viri: Dn. (Domini),
.là. Duilielmi 8iuàii sie. Druiio làioriou, eio. u Laspuro XVussro

ii^urino eio." Zürich, b. Wolf, lv6s. — In den Zürcherischen Geschlechter-
büchern von Bluntschli, Ziegler, Kambli usw., finden sich keine Nachrichten
über Stucki. Vereinzelt wird er in der Literatur zwar noch verschieden erwähnt,
doch gehen diese Stellen alle auf Wafers Leichenrede zurück, sodaß sie hier
füglich weggelassen werden können. — Vergl. auch die Vorrede Stuckis selbst.
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Die Söhne Rudolfs scheinen sehr unternehmend, wanderlustig
und kriegerisch gewesen zu sein; wir finden sie in polnischen,
schwedischen, preußischen, spanischen und französischen, sowie
in deutschen Diensten. Auch unser Stucki schlug, wie wir sehen

werden, nicht aus der Art. Das Zürcher Geschlecht ist dann
schon lböO ausgestorben.

Räch Wasers Leichenrede ist Wilhelm als kaum Halbjahr
riges Kind der Schwester seiner Mutter, Ursula von Fulach, die

in Basel lebte, nach dieser Stadt gebracht worden; Leu gibt
das fünfte Altersjahr an. Aus welchen Gründen dies geschah,

ist nicht mehr erfindlich, aber sicher ist, daß seine Eltern den Sohn
zum Studium und zur wissenschaftlichen Laufbahn bestimmten.
Nachdem er im Basler Gymnasium seinen ersten Unterricht
genossen hatte, kam er nach einem kurzen Aufenthalt bei seinen
Eltern in Kappel, achtjährig wieder in seine Vaterstadt zurück
und wurde im Hause des gelehrten Pfarrers Ludwig Lavater,
dessen Frau eine Tochter des Reformators Bullinger war,
untergebracht. Er genoß den Unterricht der damals berühmtesten

Zürcher Lehrer Johannes Fries, Konrad Geßner,
Rudolf Collin und Samuel Pelican. Zu seiner weiteren Aus-
bildung sandten ihn seine Eltern 1557 nach Lausanne an die

Akademie, wo er neben Lateinisch und Griechisch die franzö-
sische Sprache erlernte. Die Gelehrten Johannes Randonus
und Franziskus Peraldus leiteten seine Studien; nach zwei-
jährigem Aufenthalt im Welschen übersiedelte er nach einem
Besuch seiner Vaterstadt und kurzem Aufenthalt in Freiburg
i. B. an das Straßburger Gymnasium. Dort wurde er Haus-
und Tischgenosse des gelehrten Juristen und Theologen Franz
Hottmann und genoß den Unterricht der damaligen Straßburger
Leuchten. Augenscheinlich ist man nicht nur in Zürich, sondern
auch in Straßburg auf die glänzende Begabung des Jünglings
aufmerksam geworden, und deshalb schickte man ihn auf den

Rat und die Empfehlungen seiner ehemaligen Zürcher Lehrer
an die Pariser Universität; wann, ist nicht genau zu ermitteln,
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jedenfalls um 1550. Er studierte überaus fleißig Latein und
Griechisch, ebenso Hebräisch und saß zu Füßen der Koryphäen
der altehrwürdigen hohen Schule. Daneben hielt er sich in den

besten gesellschaftlichen Kreisen aus und vervollkommnete seine

weltlichen Kenntnisse und Umgangssormcn. Stuckis Eltern
waren bedacht, ihrem Sohn möglichst viele der damaligen
bedeutenden Bildungsstätten zugänglich zu machen; so sagte er,
wohl im Frühjahr 1551, Paris Valet und bezog, hauptsächlich
des Studiums der Philosophie und Logik wegen, die Universität
Tübingen. Doch dauerte sein Ausenthalt dort nicht lange.

Stucki mußte nämlich zum zweiten Mal nach Paris
zurückkehren, weil er vom Nat von Zürich den Auftrag erhielt,
den berühmten Theologieprosessor und Reformator Petrus
Martyr als Sekretär und Dolmetscher im September l5dl an
das zu Poissy stattfindende Religionsgespräch zu begleiten.

I55ö erhielt Petrus Martyr Vermiglio, der einem
vornehmen Florentinergeschlecht entstammte (geb. 1500), er lehrte
damals in Straßburg, einen Nus an das Collegium Caro-
linum zu Zürich. Seit seinem ld. Jahre gehörte er dem

Augustinerorden an. Als ausgezeichneter Sprachgelehrter und
Theologe stieg er einst rasch in seinem Orden. Da er jedoch

reformatorischen Ideen huldigte und sie auch durchzusetzen

suchte, mußte er sein Vaterland verlassen. Nach einem Ausenthalt

in Zürich wohnte er seit >542 als Professor in Straßburg,-
fünf Jahre nachher übersiedelte Martyr auf Veranlaßung
König Edwards VI. nach Oxford, von wo er beim Regierungsantritt

der Königin Maria Tudor wieder vertrieben wurde.
Er lebte darauf bis 155b erneut in Straßburg und beschloß

seinen Lebensabend 1552 in Zürich. Sein Einfluß aus die zür-
cherischen Theologen war hauptsächlich aus dogmatischem Gebiet
sehr groß. In seinem 51. Lebensjahr ordnete ihn die Zürcher
Regierung zu dem obenerwähnten Religionsgespräch in Poissy
ab, an welchem die französischen Neugläubigen, die Hugenotten,
unter der Führung des berühmten Staatsmanns und Feldherrn
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Gaspard de Coligny, zum letztenmale den Versuch
unternahmen, die Königin-Regentin Katharina von Medici, die an
dieser Versammlung anwesend war, aus ihre Seite zu ziehen,
um dem drohenden Bürger- und Religionskrieg vorzubeugen.
Der Kongreß, an welchem neben dem Genfer Reformator
Theodor Beza, als Haupt der Calvinisten, auch Petrus Martyr
eine Rolle spielte, endete, wie ja alle diese Veranstaltungen der

großen Worte, ohne Ergebnis. Daß Stucki dem Vertreter der

zwinglischen Lehre als Sekretär beigegeben wurde, zeigt, welch
hohes Vertrauen die Regierenden von Zürich in ihren erst
>9 Jahre alten Mitbürger setzten. Nachdem Martyr wieder nach

Zürich zurückgekehrt war, blieb Stucki alls Wunsch der
maßgebenden Zürcher Stellen noch in Frankreich. Wohl durch die

Verbindungen mit dem Hof erhielt er eine Erzieher- und Hof-
meisterstelle bei den Söhnen eines königlichen Prinzen, dessen

Namen wir jedoch nicht erfahren. Auf alle Fälle hatte er guten
Erfolg und wurde, trotzdem er Fremder war, hochgeehrt.
Mit dem Ausbruch des ersten Hugenottenkrieges 15S2 kehrte
Stucki nach Hause, um jedoch bald nach Italien zu reisen. Er
nahm zuerst seinen Aufenthalt in den Hörsälen der Akademie

zu Padua und verweilte darauf mehr als ein Jahr in Venedig,
einem Haupthandelsplatz der damaligen Zeit, der für das

Studium der Sprachen äußerst günstig war. Stucki
vervollkommnete sich daselbst mit Hilfe tüchtiger Lehrer in deren

Muttersprache, in Griechisch, Französisch und Italienisch. Vor
allem genoß er den Unterricht des berühmten Hebräisch-
Lehrers Rabbi Menachem, der ihn in die chaldäische und
syrische Sprache einführte,' daneben machte er sich auch mit der

Kunst und den schönen Wissenschaften bekannter, wie ihm das

vorher möglich war. Schon damals muß er sich neben den

klassischen und modernen Sprachen intensiv mit Geschichte

und, was für jene Zeit äußerst selten war, mit Altertumskunde
beschäftigt haben. Jedenfalls hat ihm, als Reformiertem,
Venedig für das eigentliche Studium der Theologie nichts genützt.
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Mit diesem Venediger Aufenthalt fanden seine Wander-
jähre ihren Abschluß. Was die besuchten akademischen Bildungs-
statten boten, hatte der Student in sich aufgenommen; durch
seine Reisen lernte er neben den alten Sprachen eine ganze
Reihe moderner kennen, sei es im direkten Verkehr oder durch

Lehrmittel, denn auch Spanisch und Polnisch waren ihm nicht
fremd. Von einem Abschluß seiner Studien als Magister oder
Doktor erfahren wir nichts. Bei seinen Kenntnissen, die er sich

gesammelt hatte, scheint dies damals auch gar nicht nötig
gewesen zu sein.

Als 2b-Iähriger kehrte er 15b8 nach Zürich zurück und
wurde dort sogleich am Collegium Carolinum, der höchsten

Schule Zürichs, die mancher Universität ebenbürtig war, an
Stelle des altersschwachen Rektors Johann Jakob Ammann,
Professor der Logik, am 2b. September des gleichen Jahres
zu dessen Vikar ernannt. Zwei Jahre verwaltete er dieses

Amt; im selben Jahre erfolgte seine Heirat mit einer vornehmen
Zürcher Dame, Elisabeth Röust; die Hochzeit fand im Schloß
Lauffen statt, wo Stuckis Vater Rudolf Vogt war. Diese

Ehe Stuckis scheint sehr glücklich gewesen zu sein, doch starb seine

Frau schon 1577. Als im Jahre 1571 der Sprachgelehrte und
Theologie-Professor Theodor Bibliander (BuchmannP) das

Zeitliche segnete, wurde am 13. Februar an seiner Stelle
Johann Wilhelm Stucki gewählt; er hatte als Theologie-
Professor das alttestamentliche Fach unter sich. Zugleich
wurde er auch als Chorherr des Stifts zum Großen Münster
erkoren und blieb am Carolinum bis zu seinem Lebensende im
Amt. Seine Zeitgenossen rühmen an ihm, daß er mit Begei-
sterung die Heiligkeit seines Lehramtes hochgehalten habe und
durch sein glänzendes Ingenium, sein riesiges Gedächtnis und

I A. Wadler, Theodoras Bibliander als Sprachforscher. Neue Zürcher
Zeitung, IS25, No. SSö, 5S5 (S. und 11. April), der Buchmanns Todesjahr im
Gegensatz zu Wafers Bericht in Stuckis Leichenrede auf den 2s. September 1564

festsetzt.
'



loti. (7uilie1iiiii,8 ^tueliius, ^oìiiIÎ8 ?ÌKUI-ÌNU8.
1547.

?rok. I^oZ. àt: 1568. 1'I>o»Ioz>u8 1571. Oonutus ^," 1667. /Llul. 65.

ì?andzeichnung von Dietrich Meyer, iöOZ.

(1S72—tSSs)

Vorlage zu dem Kupfersticd des Konrad Mener von 16S5.

(töls—töSS)

Ientralbibliothek Zürich.
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sein sicheres Urteil als Lehrer große Erfolge gehabt hätte; vor
allem wird seine klare und deutliche Lehrmethode, besonders
in der alttestamentlichen Exegese gelobt. Zweimal erhielt er
die höchste Würde, die das damalige Zürcherische Schulwesen
zu vergeben hatte, die eines Scholarchen oder Schulherrn,
nämlich 157ö und 1584. Stucki führte ein gastfreies Haus und
war um seiner Wohltätigkeit und seines humanen Wesens
willen hochgeehrt. Er stand im Briefwechsel mit den größten
Gelehrten des damaligen Europa und empfing auch viele
Besuche derselben. Wie hoch er die Gastfreundschaft einschätzte,

zeigen auch die betreffenden Stellen in den Gastmahls-Alter-
tümern. Wir können auf diese persönlichen Verhältnisse nicht
weiter eintreten, auch seine Familienverhältnisse dürfen wir
nur kurz streifen. Nach dem Tode seiner ersten Frau verheiratete
er sich noch dreimal: mit Maria Stockar, dann mit Katharina
Burgauer, beide von Schaffhausen, und zuletzt mit Maria
Magdalena von Offtringen, welche ihn überlebte.

An äußeren Begebenheiten war Stuckis Leben nicht mehr
reich. 1583 wurde er auf Verlangen des dortigen Rates nach

Bern abgeordnet, um in einer Kirchenspnode über die von
Jakob Huber aufgestellten Lehrpunkte und Neligionsstreitig-
keiten seine Meinung abzugeben; doch hat diese Sache für uns
weiter kein Interesse.

Seine schriftstellerische Tätigkeit war ziemlich umfangreichst.
Sein Hauptwerk sind jedoch die drei Bücher der Gastmahls-
Altertümer, die seine Belesenheit der alten Autoren, seien es

nun Historiker, Dichter, Theologen oder Philosophen, in Hellem
Lichte zeigt und auch seine Beherrschung dieses umfangreichen
Stoffes.

Stuckis Werk ist zum erstenmal, wie erwähnt, 1582
herausgekommen. Bereits im Jahre 1597 .wurde eine Neuauflage

ü H. I. Leu, Schweitzerisches Lexikon, XVII. Theil, Seite 708, wo die
Literatur aufgezeichnet ist. — Dsgl. Catalog der Stadtbibliothek in Fürich,
IV. B. S.-Z., Zürich, Ulrich, 18S4. Seither keine Vermehrung.

Zürcher Taschenbuch. 8
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nötig' diese „Itlckitio seeunà" wurde von dem Verfasser
vermehrt, verbessert und erweitert, sowie ein ausführlicher In-
dex beigegeben. Der Druck erfolgte mit Froschauerischen

Typen bei Johannes Wolf in Zürichs)
Wir können aus diese zweite Auflage nicht näher eintreten:

sie umsaht 419 Seiten gegenüber der ersten Auslage mit 59?

Seiten; die Paginierung auf dem Blatt rschts gilt auch für
dessen Rückseite. Die Texterweiterung betrifft nur zum kleinsten

Teil jene deutschen Ausdrücke, auf die es uns ankommt,
daher sind diese paar Stellen in unserem Text am geeigneten
Orte eingeführt.

Eine dritte Ausgabe, ein Abdruck der zweiten von 1597,

erschien lb95 von den Herausgebern Iakobus Hackius in Lyon
und bei Heinrich und der Witwe Theodor Boom in Amsterdam;

er zeigt gegenüber der zweiten Auflage keine Veränderungen.^)

Die Zeitgenossen rühmten dieses Buch als „iMAu»tum et
praeelaruiu opus". Das Leben Stuckis floh in der Folgezeit
als das eines echten Gelehrten dahin. Seine Gesundheit scheint

allmählich geschwächt gewesen zu sein. Im Herbst lb07 machte

y Die Erstausgabe ist dem Rat der Stadt Schaffhausen, mit dessen

Mitgliedern der Verfasser durch die Stellung seines Vaters und seine Heiraten
in mannigfachen Beziehungen stand, sowie den beiden damaligen
Bürgermeistern Dietegen von Wildenberg, genannt Ringg, und Hans Konrad Meyer
gewidmet. (Vergl. S. I0ô, Anm. l). Ersterer wurde Bürgermeister 1553 und
starb 1590, letzterer 1577 und lebte bis 1S00. Vergl. Hans Jakob Leu, Sckw.
Lex. B. XVI, S. 217, desgl. B. XV, S. 297, desgl. B. XIII, S. IZ2. „LUiiio
Heouuà, ^Xueioris ipsius euru sueiior, ruelior ei lonZe emerxluiior:
Vum ioiius operis luäiee uovo eoc>ue eopiosissirno. Viguri upucl
lokuuneiu Vnlpkium, l^pis Vrosok. àno >Il)Xt VII ', Das Werk ist

dem oben genannten Bürgermeister Meyer, und an Stelle des inzwischen
verstorbenen Ringg seinem Nachfolger Hans Jakob Ziegler, Bürgermeister
seit 1590 (S. Leu, Schw. Lex„ B. XX, S. 97) gewidmeü

-) .lounnis tZuilielrni Liuekii Vinurini Operurn Voraus Primus,
eoniinens Vntic>uiiuirun eie. I.ux>Uuui Luiuvorum, upucl .Iseodum
Huokium. Xmsieloàmi, upucl Heurieum ei Viäuam Vlreoclori Looni.
NOVXVV. fol. S43 nacheinander gewöhnlich paginierte Seiten.
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er noch eine Badenkur, doch bald nach seiner Rückkehr nach Zürich

starb er am Z. September im Alter von Iahren und drei
Monaten. Sein feierliches Leichenbegängnis erfolgte zwei
Tage darauf. Regierung, Geistlichkeit und Professoren nahmen
daran teil; im Großmünster wurde er begraben.

Nachdem wir die Persönlichkeit des Verfassers kennen

gelernt haben, gehen wir nun zur Behandlung der „Gast-
mahls-Altertümer" über.

Der Inhalt des Werkes kommt für uns nur insoweit in
Betracht, wie er uns deutsche Ausdrücke überliefert. Zugunsten
einer strafferen Zusammenfassung der bei Stucki wiedergegebenen

Germanismen müssen wir darauf verzichten, die Buch-
und Kapiteleinteilung des gelehrten Verfassers in ihrer Reihenfolge

zu behandeln. Da in langen Abschnitten oft keine Erwähnung

der zeitgenössischen Eß- und Trinkgebräuche anzutreffen
ist, und in größter Weitschweifigkeit die „Gastmahls-Alter-
tümer" der Antike oder fremder Völker geschildert werden,
beschränken wir uns darauf, dasjenige zusammenzufassen,
das sich auf die Eidgenossenschaft des lS. Fahrhunderts bezieht.
Einzelne Partien werden selbstverständlich in deutscher
Übersetzung wiedergegeben.

Für eine große Reihe seiner Kapitel hat es der Verfasser
nicht für nötig gehalten, seinen lateinischen, griechischen und
hebräischen Text deutsch zu paraphrasieren. So bleibt leider
die folgende Darstellung nach Stucki mit großen Lücken behaftet.

Besonders im Anfang ist eine Gruppierung des Stoffes
beinahe unmöglich. Immerhin wird versucht werden, auch hier
einen gewissen Zusammenhang herzustellen.

Wir gliedern den Stoff Stuckis in zwei Hauptabschnitte,
in den einen, der sich auf das Essen bezieht, und in einen

weiteren, der das Trinken behandelt.
Es muß an dieser Stelle bemerkt werden, daß der für diese

Publikation vorhandene Raum es nicht zuläßt, die reiche
volkskundliche Literatur in vollem Amfange zum Vergleich heran-
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zunehmeiA). Auch eine Parallele mit den Worterklärungen
des schweizerischen Idiotikons und der großen deutschen Wörterbücher

von Grimm, Lexer, Heyne, Schmeller, Fischer usw., kann

nicht gezogen werden^). So kommt also hier Stucki allein zu
Wort, und aus den gleichen Gründen sind philologische und
linguistische Erklärungen und Auseinandersetzungen bei Seite
gelassen.

„Essen und Trinken" gehört allerdings zusammen, doch

wird dem letzteren, sosern es nicht nur zur Begleitung des Essens,

sondern zum Selbstzweck dient, ein eigener Platz eingeräumt)
dabei wird auch der lateinische Text Stuckis gegenüber dem

ersten Teil in erhöhtem Maße beigezogen, da er zur Erklärung
der deutschen Ausdrücke hier notwendiger ist.

Das Essen in Stucki's „Gastmahls - Altertümern".
Einleitend soll wiedergegeben werden, was unser Autor

über die Namen der verschiedenen Mahlzeiten und ihre Zubereitung,

den Bezug der Lebensmittel, die Art der einzelnen Spei-
sen und die dazu gebrauchten Geräte berichtet.

Als Aberleitung zum Hauptabschnitt werden die Arten der

Einladung zum Essen geschildert, denen ein Exkurs über die

Grußsormen folgt. Der Hauptteil handelt dann von den im
häuslichen Leben vorkommenden Essen und Festen bei Geburt,
Taufe, Hochzeit und Tod. Dieses häusliche Leben führt uns
in das bürgerliche hinüber: Freund-und Gastsreundschastsessen

und die dazugehörigen Gebräuche, wobei einzelne Streiflichter
auf das intime Leben des Bürgers und der Handwerker fallen;

Hingegen wird das hauptsächlichste Vergleichsmaterial genannt
werden, sofern es zur Erklärung von Stuckis Text dient. — Schweizerisches
Idiotikon, Wörterbuch der Schweizerdeutschen Sprache, Frauenfeld, Huber,
1L3I, ff. B. I, S. SW. Essen.

2) Wenn die betreffenden Wörter eine nähere Deutung nötig haben,
wird im folgenden die Stelle ihres Vorkommens im Idiotikon angegeben;
weiter kann nicht darauf eingegangen werden, da die vorliegende Arbeit
vor allem das Kulturgeschichtliche bei Stucki in den Vordergrund stellt.
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auch solche aus dem Lande werden erwähnt. Den Schluß
bildet die Darstellung der öffentlichen, allgemeinen Gastmähler,
sowie die der kirchlichen Feste.

Gleich zu Anfang werden die verschiedenen deutschen
Namen der Gastmähler und Mahlzeiten wiedergegeben: „maal,
gastmaalft, gasterey, banquet". Im häuslichen Leben kommen
in Betracht: „maal, abendtmaal, nachtmaal", dann: „suppenft,
morgensuppen, stuck, früstuck, ässen, morgenässen, abendtässen,
znachtässen"; dazu gehört: „ein trunck, abendtrunck, schlaf-
trunck", serner „imbiß, brot, morgenbrot, abendtbrot". Im Wirtshaus

zahlt man „zächen und ürten, abendtzäch, abendtürten",
mit letzterem wird ein Trunk bezeichnet a).

Die Nachrichten über die verschiedenen Tagesmahlzeiten
des gewöhnlichen Lebens finden wir nur vereinzelt und
zerstreut: „früstuck, früsuppen, morgenbrot, morgensuppen" d) ft.
Auf das Frühstück verzichten, wird mit „sich entnüchteren"
ausgedrückt c). Die Mittagsmahlzeit heißt „imbiß, ainbiß, an-
biß"ft, also eigentlich nur versuchen, degustieren, dann Essen

ohne genauere Bestimmung von Menge und Zeit ck). Es folgt
das „abentbrot, abentessenft, abentürten, abentzäch, abent-
trunck, zundernessen", dann das „nachtmaal, nachtessen"e) ft.
Vor dem Zubettgehen wird „ein bettmumpffel"ft und ein

„schlaasstrunck" zu sich genommen/). „Wie bei den Alten gilt
noch heute der Spruch: „der Schlafftrunck ist besser denn das

Nachtmal" Z). Bei der Schilderung von antiken nächtlichen
Gelagen wird erwähnt, daß das Wort „gumpen", das lateinische

a) Buch I.Capitel 1, Seite 4. d) B. I. C. 7, 18. e)w.o.17.
Ä) B. I. Cft7, IS. e) B. I. C. S, 20. /) B. I. C. 7, 18 und C. 10, 21.

s) B. III. C. 2, 278.

ft S. Idiot. B. II.'S.'484/35. gast, etc., ferner B. IV.'S. 164—Ivo
Mal II. ch B. VII. S. 1227—1264. Suppe II. — B. I. S. 627. ft Vergl.
E. Stauber,'122. Neujahrsblatt d. Hülfsgesellschaft in Zürich auf das Jahr
1S22, I. Teil, 1S24, II. Teil „Sitten und Bräuche im Kanton Zürich".
Kommissionsverlag von Beer u. C. S. 20. ft S. Idiot. B. I. S. 23ê—233 Imbiß,
ft B. I. S. 36—3ö. Abendessen :c. B. I. 487—496 ürten. ft B. IV. S. S44.

Nachtessen, ft B. IV. S. 231—233 Mumpfel.



— 118 —

„salture'P, damals ein Gelage mit schamlosen Weibern bedeutete

gumpen ist sonst synonym mit tanzen. In ähnlichein
Sinne Wird auch „gassatum gehen" 2) ^auf den Dörfern frei
umherschweifen" angewendet b).

Die Art der Mahlzeit wird nach der Speise unterschieden,
die ihren Hauptbestandteil bildet: „fleischmaal, fischmaal,
krautmaal etc."") Wenn verschiedene Freunde oder Verwandte
die Speisen zu einer gemeinsamen Mahlzeit mitbringen, nennt
man dies „die Häfen zusamen tragen"c) H.

Die einzelnen Speisefolgen werden „tracht" von „tragen",
ferner „gricht", auch „ein Gang" genannt. Bei vornehmen
Gastmählern sind es die „drucksässen", welche die Speisen
„aufftragen, fürtragen, fürlegen"<t). „Einst wurden in Deutschland

drei Gänge aufgestellt, „ein vorässen, mittelässen und
nachäffen"^), „heutzutage pflegt man es ganz anders zu machen,
die Zahl der Gänge wird täglich vermehrt und erweitert"; ein

Stoßseufzer Stuckis, wie wir solche noch mehrmals über den

Luxus seiner Zeit treffen«). Nach dem Hauptmahl folgt die

„Nachricht") oder Nachtisch"/).
Über die Zubereitung der Speisen erfahren wir nicht

gerade viel, noch weniger über die kochenden Personen. Der
Vorsteher einer fürstlichen Küche wird „kuchymeister"?) ge-
nannt.Z) Kochen ist gleichbedeutend mit „süden"/ì) "). Die
Speisen werden aus dreifache Art zugerichtet, durch „braten"),
süden, rösten" i) ">).

B. I.C. 10, 20. b) B. I.C. 10,21. e) B.II.C. 12,179.
ch B. III. C. 1,276. H B.III.C. 1,27S. /) w.o.279. Z) B.II.C. 12,180.
â) w. 0.182. I) w. 0.182. (Mit Buchstaben bezeichnete Anmerkungen weisen
auf Stucki's Werk).

1) S. Idiot. B. II. S. 212. gumpen. 2) zz. n. S. 422. gassatum gan.
Z) S. Idiot. B. II. S. 4S4/SS. gast. etc. Ferner B. IV. S. 164—ISö. Mal II.
4) S. Idiot. B. II. S. 1009. Hase. ») S. Anm. 4. ") S. Idiot. B. VI.
S. 2öS. Nacbricht. -) S. Idiot. B. III. S. 124 ff. 129. Choch, Chuchi. —
B. IV. S. 617. Kuchimeister. ^) S. Idiot. B. VII. S. 210—214. sieden.
") S. Idiot. B. V. S. 878—886. braten. ") B. VI. S. 1622—1626.
rosten.
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Die Aamen derjenigen, welche die verschiedenen Lebens-
Mittel zubereiten und verkaufen, sind „ein suppenschmid"^),
der aber nur komplizierte Speisen dieser Art herstellte, dann
der „offlatenbacher^), fladenmacher^), küchlybacherH, zucker-

bacher", ferner „der eyngesaltzne kreüter verkaufst". Für ge-
wisse Sorten Fleischspeisen findet sich der ,,eynsaltzer"°);
wer das Salz verkaust, heißt „saltzmacher oder verkaufter".
„Fischverkausfer" ist der Mann, „der die großen Meerfisch ver-
kaufst". Im Fleischgewerbe ist beschäftigt der „metzger, kuttler,
schlachter" und der „Wurstmacher"«).

Anser Autor geht nun der Herkunst der verschiedenen
Lebensrnittel nach; zunächst folgt die Auszählung der Ställe
und Behältnisse, in welchen die zum Schlachten bestimmten
Tiere ausbewahrt und gehalten werden; dann werden wir
über die Ausbewahrungsorte der Lebensmittel, über ihr Feil-
halten und ihren Verkauf, zugleich auch über die darüber be-

stellten Aussichtspersonen, unterrichtet.
Der Verfasser zählt die folgenden Arten von Viehställen

auf: „schaffst«!, sauw- oder schweynstal, rinderstal, küstal";
das Mastvieh befindet sich im „meststal"; für die Vögel wird
„ein kefe" benützt, daneben sehen wir das „hünerhauß" und das

„taubenhauß"; einzeln finden wir diesen Vogel im „taubennäst".
Die Fische leben im „weyer, sischgruben"à) «).

Die Lebensmittelvorräte im Hause werden ausbewahrt
im „speyßgaden, keller, kammer, käller", serner das Obst im
„obsgaden, obskäller", das Getreide kommt in „ein kornhauß
oder scheür, kornkast oder speycher". Das Fleisch wird im
„fleischgaden"?) verkauft, für das Brot dient der „brot-
kästen" c).

a) B.II.C.1Z,I82. d) B. II. C. 10, 170/71. c)w.o.172.
p B. VIII. S. 1227—1254. Suppe. 2) P. I. S. 115—IIS. Oflate.

B. I. S. IS7—1SS. Fladen, -tz zz. m. S. 1 ZI—145 Chueche. B. VII.
S. 879—899. Salz, salzen. S. Idiot. B. II. S. S9Z. Grueb. S. Idiot.
B. II. S. I IS. Eadem.
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Stucki leistet sich häufig sehr sonderbare Ethymologien,'
wir werden solche wie die folgende Worterklärung noch öfters
treffen, immerhin gibt er doch die meisten nur als mutmaßlich i

so soll „ops"^), unser heutiges Obst, vom lateinischen opsonium
(Zukost) stammen. Das lateinische opsornare wird mit dem

deutschen „eynkauffen" bezeichnet «). In diesen Zusammenhang
gehört auch die folgende scherzhafte Bemerkung, daß Frauen,
die häufig ausgehen, angeblich um einzukaufen, „außfrauwen"
nicht „haußfrauwen"^) genannt werdend).

In der mittelalterlichen Stadt wurde der „marckt"^)
an verschiedenen Orten abgehalten. Wir finden den „rinder-
marckt, fischmarckt, krautmarckt", den „opsmarckt" und schließ-

lich den „sauwmarckt" o). Die „meßg" ist der Ort, wo Tiere
geschlachtet, ausgehäutet und verkauft werden, daher das

Wort „metzgen"ck)^). Der „krautmarckt", auf welchem Sauerkraut

usw. feilgehalten wird, gehört ebenfalls hierher e).
Speisen konnte man erhalten in den „bräteryen, pastetten-

heüseO), zächheüser", die Stucki französisch wiedergibt, als

„eukarets, rôtisseries, pâtisseries". Wir sehen hier die Ursprung-
liche Bedeutung von Cabaret. „Weynheüser" sind der Ort,
wo der Wein ausgeschenkt wird/).

Zu des Verfassers Zeiten wurden die Eßwaren und Nah-
rungsmittel überwacht vom „kornmeister, anckenmeister, fisch-

schetzer, sleischschetzer, brotschetzer" oder ,„brotschouwer" »).
Daß die obige Kontrolle nötig war, zeigt der Gebrauch, daß

die Ware nicht immer nach dem Gewicht, sondern nach dem

Augenmaß verkauft wurde, man nannte das „bym oug ver-
kausfen" /t).

a) B. II. C. 10, I7Z. à) w. o. 174. c) w. o. 175. w. o. 174.

e>B. II. C. 4, S. 160. /) B. II.C.10, 175. Z) B. II. C. 12, I7S. à) w.o. 17S.

0 S. Idiot. B. I. S. 62. Obs. -) S. Idiot. B. I. S. 1245, usfrau.
») S. Idiot. B. IV. S. 410-415. Markt. S. Idiot. B. IV. S. 62Z—6Z0.
Metzgen. S. Idiot. B. IV. S. 17SZ—17S5. Pastete, und B. II. S. 1721.

Pastetenhus.
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Aber die „sürkäusler", die Zwischenhändler, sagen die

Leute, sie „zühend inen die haut über die oren ab, schindend
und schabend sy". Die Getreidehändler benamst man „körn-
köuffler",- die „kornkammer, der kornkasten" diente ihrer Ware
als Aufenthalt«). Auch die Bauern bewahren Getreide und
Vorräte, die sie nichtgerade im Haushalt brauchen, in Scheunen
usw.„armärgien") sin eellis armarüs) für die Zeit der Not auf/H.

Ein liederlicher Fischverkäufer heißt „ein loser fischeO.
Solche, wie die „fürköuffler, hodler"H, Zwischen- oder
Kleinhandel treibende Kaufleute, wurden gering geschätzte).

Hier sollen nun einzelne Bezeichnungen und Nachrichten
von Speisen, die sich im ganzen Werk zerstreut befinden,
zusammenhanglos angeführt werden: „Als speziell schweizerisch

sagt Stucki „bei uns werden heute die breiten und nicht
harten Brote der Alpenbewohner (panes lati et uon spissi),
welche leicht brechen, nicht geschnitten, man nannte das

„Siebenthalerbrot (also aus dem Simmental), gerstenbrot"
,,klepfen"ci).

Die bei den Römern üblichen Opferkuchen aus Mehl und
Honig werden mit „Läbkuchen" übersetzte).

Das Fleisch wurde im Altertum aus der „sleischbanck"^)
zerlegt, heutzutage braucht man zum Zerteilen des Fleisches
„tischmässer" /).

Eine Hauptspeise der alten Germanen war das „Haber-
müs" Z), das bis tief ins 16. Jahrhundert hinein in unseren
Landen ein Hauptnahrungsmittel bildete. Weiter finden wir
aufgezählt „weitzen", „dinkelkorn", „rytz"H und „senck"i?)b).
Als Getreideschädling gilt der „Miltou" (Mehltau) t).

a) B.II.C. 12, 177.

i>) B.II.C. 10, S. 170; desgl. B.II.C. 12, ö. 139 „armärigen" (lat.urmnrium).
B. II. C. 12, 17ö. ci) B. III. C. 2, 234. e) B. II. C. 27, 209.

/) B.II.C.2,284. K)B.I.C.2I,SS. à) B.II.C.8,IS8. i) B.II.C.9,1S9.
S. Idiot. B. I. ê. 139/190 und S. 428. Almare, Armerie. S. Idiot.

B. II. S. 991/992, Hodel, Hobler. S. Idiot. B. IV. S. 1280/1287. Bank,
tz S. Idiot. B. VI. S. 1224. Reis, s) S. Idiot. B. I. S. 8S7. Fenchel.
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Das deutsche Wort „brot"^) soll seinen Ursprung vom Grie-
chischen „bromu" herleiten«); es wird nut dem Lateinischen

„punis" übersetzt b). Eine Brotart führt den Namen „Gred-
ling"^), angeblich vom Lateinischen „panis Zruckilis" c), sie

wurde hauptsächlich in Klöstern gebacken und als Lohn oder

Geschenk verteilt. „Wenn man einem das notwendigste ver-
sagt, hört man das Sprichwort: „einem das brot vor dem maul
abschneyden", desgleichen heitzt es auch: „er kau sein brot
wol erwerben oder gewünnen" ci).

Bei der Auszählung des Kleingebäcks, vor allem dem

„Weck", den der „beck" in Keilform bäckt, erfahren wir die

Namen: „Iweybacken", „spießkuchen", wohl wegen der Gestalt
und Ähnlichkeit mit einer breiten Spießklimge, serner „hör-
ner", nach der Form des Halbmonds, wobei der Versasser

ausdrücklich erwähnt, daß diese bei den Deutschen „Pomeln"^)
geheißen werden e). Eine nicht näher beschriebene Art Ge-
bäck heißt „Plintzen"H spulte lritilla) /).

Die Mondragorawurzel (Alraune) wird bei Schilderung
jüdischer Gebräuche mit „Iudenkirse" in Zusammenhang
gebracht ß) H.

Der KäseH wird bei den Deutschen von einigen „schreckdem

gast" genannt, der Schrecken der Gäste und der Mitspeisenden,
wohl wegen seines Geruches. Stucki erwähnt: „Bei den

Schweizern pflegt an gewissen Orten der Käse das Vorspiel
und das Ende der Mahlzeit zu sein"/c).

Um den Appetit anzuregen, dienten „salät oder saußen

von essig" i). Von grünem Salat wird „kressich" erwähnt k).

n)B. II.C. s, ISS. b)w. o. lSS. c)B. I. E.ZS, 1Z4. ä) B.II.L.3, lSS.

e) B.II.C.8,lS4. /) B. I. C. 2l, SS. II. Aufl. I S97. B. III. C. 8, S.ZZ2.
/H II. C. S, löZ. ch w. o. IS4. k) B. I. C. 2l, SS.

S. Idiot. B. V. S. 92Z—990. Brot. 2) S. Idiot. B. V. S. SSO. Gred-
mannbrot. — B. IV. S. 2S8. Greding, Gred. — B. II. S. 70S. 2) S. Idiot.
B. IV. S. l2SS. Bummel. S. Idiot. B. V.S. 122. Pleins, Pleinz,
wahrscheinlich mit Plinse verwandt. H S. Idiot. B. I. S. 4Sl. Judenkirsche.
«) S. Idiot. B. III. S. S02—SOS. Chäs.
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Die folgende Zusammenfassung handelt von den
Tischgeraten, der Art der Tische, ihre Bedeckung, dann über das

Servieren, Vorlegen der Speisen usw. Der Eßtisch steht auf
„tischstollen oder fuß", darauf, liegt das „tischblat"; das

Deutsche „tisch" soll vom griechischen „ckislvu^" stammen,
„tafel" vom lateinischen „tukulu" a). Ähnlich von, lateinischen

,,eià" unser „listen" ü).
Tische, aus die man allerhand Becher und Gesäße stellt,

werden „credentztisch, buffets, anrichttisch oder tafel" geheißen

(französisch: dulcket, clressoir, ebapelct; italienisch: kuKetu,
ereckensa) c). In einen großen Haushalt gehören auch „ein
hauwklotz, hauwbanck"st, ferner die „fleischbanck, kuchibanck,

anrichttisch" ck). Als Schmuck des Tisches ist sehr häufig
gebräuchlich das „tischlachen oder tischtuch"st. Auf das Tischtuch

werden die verschiedenen Eßgeräte gelegt und gestellt.
Bei den Franzosen, Italienern und andern Nationen werden
die Trinkbecher im Gegensatz zu den Deutschen und Schweizern,
nicht auf die Tische, an denen man sitzt, gestellt, sondern auf
Prunktische (in udueis), Kredenzen e).

Das Servieren bei Tische wird wiedergegeben mit „uff-
warten, zu tisch dienen", der Aufwärter heißt „tischdiener,
tischwarter und usswarter"; scherzweise wird ein solcher, der

während seines Dienstes gähnt, als „tischginer"st verspottet.
Für einen Diener jüngeren Alters ist der Name „jung" gebräuchlich/).

Ein Diener, der mit einem Wedel die Tische abwischt
oder abstaubt, heißt nach seinem Gerät „ein partwisch" Z).

Bei solennen Gastmählern beaufsichtigt der „silbermeister"
die kostbaren Geräte. Der Speisenmeister, der ursprünglich das

Essen hereintrug, wird an deutschen Fürstenhöfen „trucksäß",

»st B. II. C. Iß. I9S. bst B. I. C. zz, 122. c) B. II. C. Iß, 199.

<Hw.o.199. e) B. II.C. 19. 202. /) B. II.C. 21,204. Zst B. II.C. 21,20ö.
st S. Idiot. B. IV. S. 1047/1048. Buffet, st S. Idiot. B. IV. S. IZ8S-

Bank, st S. Idiot. B. III. S. 1004—100ö. Lache, st S. Idiot. B. II.
S. ?27-ZZ0. G ein.
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quasi „trug das ässen" genannt. Bei gleicher Gelegenheit
amtete der „sürschneyder", der die Verteilung des Essens

unter sich hatte«). Ein weiteres Amt in hohen Kreisen ist
das des „kredentzer" b). In vornehmen Häusern hat die

„beschließen»" das Versorgen des Tischgeräts unter sich o).
Ebenso wird der Hosbeamte, der die Speisen vorher zu

kosten und die Getränke zu probieren hat, scherzweise „be-
schleuner"H bezeichnet.

Für die Ordnung eines großen Betriebes sorgen „speyß-
meister, käller, beschließet", welches Amt aber meist von einer

tüchtigen Frau, der „beschließen»"^ ausgeübt wurde.
Das Aufheben der Tafel wird „den ausfbruch machen"

genannt^).
Nach Schluß einer großen Gasterei übernimmt der „heim-

zünder" die nötige Beleuchtung e). l'lber das ganze Gastmahl
führt der „Hofmeister" die Aufsicht /).

Dem vornehmen Herren folgt auf dem Fuße der„lagkey"s).
Es seien noch einige vermischte Nachrichten zusammengefaßt:

„Bei den Deutschen ist an vielen Orten die Sitte
aufgekommen, daß den Mägden, Dienern oder Knechten kleine

Geldgeschenke gegeben werden, welche allgemein „letzinen"^)
geheißen werdend). „Heutzutage pflegen bei den Deutschen
und anderen Nationen Verwandte und Hausgenossen, wie

Gattin, Kinder, Mägde, Diener, nach vollendeter Mahlzeit
gleich nach dem Weggang der Gäste die Resten der Mahlzeit
zu speisen, dies wird von den Deutschen allgemein „Nachtisch"

genanntManchmal geschieht es, daß nach einem

Mahl am andern Tag die Gäste nochmals erscheinen und die

Reste verspeisen, dies wird bezeichnet: „die bröckly ufläsen,

a)B. II.C.21,206. d/w.o.'207. B. II. C. 15, >95.

«H B. III. C. 2Z, ZS5. e)w. ô. 209. /) w. o. 210. Z) B. II. C. 22. 2> I.
/-) B. III. C. 24, ZS9.

i) S. Idiot. B. IX. S. 569—570. ^Schleune. -) w. o. S. 71s—7>9.
Beschließer. 2) S. Idiot B. III. S. 1560—6Z. Letzi.
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stürmen, die spän essen, brenten rumen etc."a). Die Überbleibsel
der Mahlzeit werden mit „Bröckly" wiedergegeben d) H.

Von den Eßgeräten wird sehr wenig berichtet, die Gabel
fing erst an, allgemein gebraucht zu werden. Das Speisen
„zerlegen oder fürschnyden" war noch in dieser Zeit üblich o).

Der Gebrauch hölzerner, bronzener, messingener, zinnerner

und silberner Löffel für Brühe und Brei fand nicht nur
bei den Deutschen, sondern ebenso bei den Franzosen, Italienern

und andern Nationen statt. Das Eßgeschirr, in welchem
dickflüssige Speisen, wie Brei und Muß aufgetragen wurden,
hatte den Namen „müßblatten" <t)

Da man in verschiedenen Fällen beim Essen noch die sünf-
zinkige Gabel zu Hilfe nahm, spielte auch das „handbecke,
Handwassergeschirr" cine Rolle. Das griechische Wort für Wasch-
wasser wird mit „abwäscheten" übersetzte).

Daran anschließend, was an deutschen Ausdrücken über
das Baden sich findet. Zu den Badgeräten gehört der „dry-
fuß", ferner ein „Badstanden"/), ünter den Bädern wird
das „Schweißbad" genannt, weiters das „Wasserbad", dann
die „wetty, badzuber"Z).

Zum guten Ton gehört, daß man bei Tisch einander das

Gesicht zukehren soll und nicht „den aller ansichtigisten teil"
„(wie man auf deutsch so bequem zu sagen pflegt)" /t).

Auch soll man beim Essen keine Töne von sich geben,
„schmatzgen" 7). Daß zum Essen eine gute Sitzgelegenheit
nötig ist, zeigt das Sprichwort „wol gsässen ist halb gässen" /c).

Was bei den Alten profan, unrein, unsauber ist, wird in
unserer Sprache ausgedrückt: „Gemein, ist unrein"/).

a) B. III. C. 25, ZS5. b) B. III. C. 2S, ZS4. c) B. II. C. III. 287.

B.III.C.2,282. e) B.II.C. 2Z,2SI. /) B.II.C. 25, 218. Z) desgl.220.
/») B. III. C. Z, 23Z. 7) B. III. C. 4, 287. /HB. II. C. 26, 2S2.

H B. II. C. Z8,24S.
l) Vergl. E. Stauber, w. o. 24 und S. Idiot. B. V. S. 559—505. Brocke,

y S. Idiot. B. IV. S. 4S1. Habermues. H S. Idiot. B. IV. S. 1014.

Schweitzbad.
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Wir treten nun aus diejenigen Sitten und Gebräuche ein,
welche die Vorbedingung zur Abhaltung von Gastmählern
in kleinerem oder größerem Kreise sind und häusliche oder

öffentliche Zusammenkünfte einleiten, nämlich zur Art der

Einladung und zum Benehmen der Eingeladenen.
Jemanden zum Essen einladen wird ausgedrückt mit

„einem.zu dem ässen verkünden". Wenn ein Freund sich bei

einem andern zum Essen einlädt, nennt man das „laden,
berufsen" a).

Wenn man jemanden lässig einlädt und eigentlich auf sein
Kommen nicht rechnet, wird das Sprichwort gebraucht „einen:
den rock oder den gereiü) nit zerreyssen, oder zerzerren" d) (den
Rockzipfel).

Mit dem Wort „fäderläsen'ch wird die Tätigkeit des

Schmeichlers, der einem Federn und Flocken ab den Kleidern
liest, um sich beliebt zu machen und eine Einladung zu ergattern,
gekennzeichnet. ° Das Schmeicheln ist gleichbedeutend mit
„schwäntzlen, suchsschwäntzlen" <?) 2). Anwillkommen sind im-
mer „selbsgladen gest"ck). Aneingeladene, unwillkommene,
unverschämte und freche Gäste erhalten die folgenden Namen
und Redensarten zugewiesen: „schuwrotzer^), suppenfrässer,
tällerschläcker, schmöckenbrätly, so ein läckerbißle über die gassen

riechend, welche gern gest habend in ander leüten heüser.

Angladner gast ist ein last"; serner solche, die „sich wie ein lands^

knecht zuschlahend, in eines anderen kuche greysfen, das

schämele mit ihm bringen" ch. Später werden die gleiche Art
Leute nochmals „täller schläcker, braatenschmöcker" genannt /).

Aneingeladen kommen oft „landfarer" zu Tische, diese

„bättlen durch unser lieben srauwen willen" Z). Die Wörter
„bätten" und „bättlen" werden dabei in Zusammenhang

a) B. II. C. 1, IZS. b) B. II. C. Z, 142. c) B. II. L. 4, 14Z.

ck) B. II. C. 4, 142. e) B. II. C. 4, I4Z. w. o. 144. Z) B. II. C. S, >4v.

S. Idiot. B. II. S. 400—402. Gere. -) B. III. S. 1420. Federlesi.
s) B. I. S. SSS—öSS. Ü B. IX. S. 970—971. Schmorotzer.
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gebracht. Ein „bättler sack ward nie voll"; der Bettler führt den

„bättelstab" a).
In diesem Zusammenhang seien noch die folgenden Stellen

gesetzt: „Bei den Vaslern wird, wie Christian Urstisius (Wurst-
ysen) in seiner Basler Geschichte bezeugt, das griechische

„Xenvcloeüium" „Ellendherberg" genannt, sonst allgemein
„Pilgernherberg".

„Bei den Zürchern heißt der Topf, aus dem die Armen
gespiesen werden „Müßhafen", die Schaffhauser nennen es

„Spend" d). Die christliche Freigebigkeit gegen die Armen ist

in „Allmüsen" zusammengefaßt d). Zur Kennzeichnung eines

von allen Mitteln Entblößten lautet das Sprichwort: „Er hat
nit drey haller in ein Bad"o).

Ein Stücklein Brot heißt ein „bitzen brot".
Es war allgemein verpönt, daß beim Essen Hunde zugegen

waren, kam es aber dennoch vor, so wurden diese „guttschen-
hündlyi), tischhündly" betitelt; die Gutsche war eine
Sitzgelegenheit, ein Spann- oder -Lotterbett ck). Für die Annahme
einer Einladung gebrauchte man das Wort „zusagen", „ab-
schlahen" für Absagen e).

Wenn jemand bei einer Einladung zu spät erscheint,
wird er folgendermaßen gehänselt: „wär sich versaumpt, der

hat den schaden; wol gsässen ist halb gässen; er kompt, wenn
man daß braatis gibt; („nach dem man das Gebrattens gibt",
noch im Zusammenhang mit ländlichen Festen/). Wir Hand

auff jn mit der lincken Hand gewartet; es gebürt sich nit, daß

viel harrend auff einen narren" Z).
Wenn eine größere Gesellschaft zusammen einer

Einladung folgt, so geschieht das „in gesellschafft und rotten,
allwegen ein rott in eines mannes maden"^). (Hier wohl in
der Bedeutung ein Mann hoch, so hoch wie ein Heuhaufen.)

^)B.II.C.4,l47. à)B.I.C.ZS,lZ4. c) B.I.C.ZS, IZZ. cl)B.II.C.4,14S.
e)B. II.C. ö, lS0. II. Aufl. ISS7. B. I. C. 2Z, S8. Z) B. II. C. 20, 235.

>) B. II. S. 6ö3—6öS. Gutsche, Fucks. desgl. S. 1431. Gutsckenkund.
S. Idiot. B. IV. S. 74- -75. Mad. II.
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Die Tafel, an welche man sich setzt, wird wegen ihrer "Ge-

statt mit einem „gartenbett, krautbett" verglichen«).
Von jemanden, der eine ihm unbekannte Speise gierig

schlingt, und deswegen vomieren muß, sagt man: „wirsts wol
müssen töuwen". Lat. (übersetzt): „Du wirst deine süßen

Worte verlieren)". Von einem gefräßigen Menschen spricht
man im Deutschen: „man möcht jhm den bauch füllen, möchte

man jhm nun die äugen erfüllen"/)).
Als Eßgerät dient der „löffel"^), der größte dieser Art ist

der „kochlöffel" c).
Die üblichste allgemeine Amgangsform ist der Gruß^).

Der gebräuchlichste darunter: „Gott grütz dich, grütz dich Gott".
Das Wort „grütz", „grützen" soll nach Stucki vom lateinischen

gràia sich ableitend). „Was aber die allgemein übliche vul-
gären Grußformen anbelangt, wie sie im täglichen Leben vor-
kommen, so sind sie verschieden und mannigfaltig, je nach Kom-
men und Gehen der Menschen, Zeit und Begebenheit, glück-

licher oder unglücklicher Ausgänge und Umstände zu unter-
scheiden. Indem wir eine Anzahl gewisser deutscher Beispiele
hinsetzen, wollen wir die Sache illustrieren. Beim Zusammen-
treffen: „Gott grüß dich, biß gottwillkomm, oder willkumen".
Beim Auseinander-Gehen: „Gott behüt dich". Nach der Tages-
zeit „gütten morgen, ein guten tag: ein guten abendt: ein gut
nacht". Beim Jahreswechsel: „Gott gäb dir ein gut glück-

hafftig jar, Gott gäb dir vil gutter". Beim Wochenbeginn:
„ein gute wuchen." Zum Reisebeginn: „Gott wölle dich be-

leiten, dein gleitzmann seyn, wölle Gott, das wir bald mit
fröuden wider züsamen kommind". Bei der Rückkehr: „biß
Gott willkommen". Einem der badet: „Gott sägne dir dein

bad, den leyb und die trünck". Zum Vater bei der Geburt

a) B. II. C. ZS, 2ö0. b) B. III. C. 4, 2SS. c) B. III. C. 4, 288.

ü)B. II. C. Zt, 240.

y S. Idiot. B. III. S. tIS2—NSS. Löffel. ->) S. Idiot. B. II.
S.3l2—3lZ. Grueß.
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eines Sohnes: „Gott sye globt, daß du grychet bist", und zur
Mutter: „Gott sye gelobt, das er dich entbunden hat". Wer
ein neues Kleid anzieht: „mit lieb verschlyssen, mit gsundheit
verbrächen". Den Arbeitenden: „Gott hälff üch". Dem, der zu
Amt und Ehren gekommen ist: „Gott gab dir vil glück zu dinen
eeren". Den Speisenden: „Gott gsägne üch das ässen, Gott
eer das gloch". Dem Trauernden: „Gott ergehe dich deines
leids!" Dem Kranken: „Gott tröste und stärke dich, Gott wöll
es besseren" a). In, Vorbeigehen (in via) grühen wird wieder-

«gegeben „in einem fürgang" b). Beim Zusitzen oder beim
Ausstehen zur Mahlzeit ist die Formel üblich „Gott gsägnis oder

gsägnis Gott" a). Aus das „gesägne Gott" wird erwidert:
„lon dir Gott" ck) ^).

Ein ehrwürdiger Alter (senior) wird bei den Schweizern
„alter ätty" (lat. puter senex) benannt, der Vater allgemein
„ätty" e) 2).

Hier mag noch erwähnt werden: „Wenn man beim Essen

die Lichter hereinbringt, wünschen sich alle Tafelnden gegenseitig

guten Abend oder gute Nacht (kuuum vesperum siv«?

noetem) und „Gott gebe uns das ewig liecht" /).
In der folgenden Schilderung der offiziellen Mahlzeiten,

die im häuslichen Leben von Wichtigkeit sind, Geburt, Taufe,
Hochzeit und Tod, können wir der Anordnung unseres Autors
wieder folgen. Wir beginnen mit der Geburt. „Fröudsuppen"
erhalten alle, die beim in die Welt Treten eines Kindes beschäftigt

sind. Darauf geht erst „das tausfmal, taufssuppen"^)
von statten. Vier Wochen nach der Geburt wird zum „kindel-
müh" geladen; doch wird dieses als österreichische Sitte
bezeichnet. Bei uns nannte man diese Nachtaufe „küchleten,
küchelmaal"H oder auch „kindsbadeten". Der Autor erwähnt

«) B. II. C. ?1, 241. b) B. II. C. Z2, 24S. c) B. II. C. Zv, 2SS.

B. III. C. 2, 282. e) B.II.C.ZI,240. /) II. Aufl. 1SS7, B.III.C.24.4lZ.
-) S.Idiot.B.II.S.812—SIZ.Grueh. 2)S.Idiot.B.I.S.SS4—SSS.Atti.

S. Idiot. B. VII. S. 1227—1254. Suppe, desgl. B. IV. S.492. Ckindemues.
H S. Idiot. B. III. S. 141. Cküechli.

Zürcher Taschenbuch l9?K. g
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dafür das Wort „westerlege", dessen Bedeutung ihm aber un-
bekannt ist a). Das Geldgeschenk der Taufzeugen und derer,
die das Kind aus der Taufe beben, wird „ynbindeten" genannt,
desgleichen dann auch die übrigen Geschenkes, welche das

Kleine am Tauftag erhält; die Münzen wurden in das Windel-
band eingebunden b).

Von den alljährlichen Geburtstagsfestlichkeiten der Er-
wachsenen erhalten wir wenig Bericht, doch waren sie jeden-
falls allgemein üblich, denn Stucki berichtet „zu den Gcburts-
tagsmählern ist noch eines hinzuzufügen, welches bei den Deut-«
scheu „würgeten" genannt wird. Allgemein werden Männer
und Frauen am Tage der Kalenderheiligen, nach denen sie

ihre Namen haben, wie auch an ihrem eigenen Geburtstag,
von ihren Freunden und Verwandten am Halse gewürgt und
so lange stranguliert, bis sie etwas Speise oder Getränk oder

auch die ganze Mahlzeit von sich geben, was deswegen

„würgeten" genannt wurde." Diese Sitte scheint sich am
Zürichsee noch bis in die jüngste Zeit erhalten zu haben.

Die Erwähnung der „würgeten" ist äußerst selten; von
diesem Brauch berichtet der 1045 in Burgdorf geborene und
1700 als Schultheiß zu Thun gestorbene Karl Manuel in seinen

von 1075 bis 1099 reichenden Aufzeichnungen das folgende
„Uf den 23. jenner 1070 hab ich für 15 bz. lebkuchcn gekauft
lind selbigen den jungen Kinderen, so mich gewürget haben,
usgeteihlet, und an gelt etlichen armen Leuthen, so mir würg-
zedel gebracht haben, geben 0 bz." Ferner 1081 „Den

a) B. I.E. 15, S2. b)w. o. Z0, ZI.
p Vergl. E. Stander, w. o. S. 7. S. Idiot. B. IV. S. IZ50. Inbinden.
2> Blätter für dernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde,

XIX. Jahrg. IS2Z. S. 172. und IsS. Anm. 2Z. „Würgeten, Geschenk oder
Schmaus am Namenstage, wo der Beglückwünschte ehemals gewürgt oder doch

mit: „Soll ich Euch würgen?" begrüßt wurde (vergl. Stalder, Idiotikon).
Schweizer Archiv für Volkskunde, III. Jahrgang, 1SSS, S. 1Z9. E. Hoffmann-
Kroner, Das Würgen am Namenstag oder Geburtstag. — Desgl. Jahr-
gang VIII. S. 9O4, S. PZ. E. Wymann, Würgen und Würgeten am Na-
menstag.
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2s. Ienner hab ich ein Würgeten in meinem Haus geben, und
habend sich darbey einbefunden us die 24 gute Freund und sich

in aller Ehrbahrkeit lustig gemacht."
Über die Gebräuche bei der Heirat berichtet der Versasser:

„Beim „heiratsmaal", das bei uns gewöhnlich am meisten des

Nachts abgehalten wird, versammeln sich an dem Tage der

eingegangenen Verheiratung die Verwandten und Bekannten
des Bräutigams und der Braut, die Männer im Hause des

Bräutigams^, die Frauen und Mädchen im Hanse der Braut,
wo auf deren Kosten Speise und Trank eingenommen wird."«).
Bei den Hochzeitessen der Vornehmen wird der Leiter der
Veranstaltung „Hosmeister" genannt d).

Weitaus am interessantesten ist die eingehende Schilderung
des zürcherischen Hochzeitsritus und der dabei vorkommenden
Essen der Zürcher. (Ritus atgue epulae nuptiales 'ti»nri-
uorum). „Bei uns findet die Hochzeitsseier statt wie folgtH: Vor
dem Kirchgang wird auf die Einladung des Bräutigams das

Frühstück (ientaeuluin) eingenommen; dabei werden Blumen-
gewinde und Kränzlein verteilt, hernach schreiten in einer be-

stimmten Ordnung zuerst die Männer mit dem Bräutigam,
dann die Mädchen und Frauen mit der Braut in die Kirche;
nach beendeter Predigt (eoneio) erfolgt die Eheeinsegnung
(eonseeratio) oder der feierliche Gottesdienst (initiativ). Nach-
dem die göttliche Handlung vorüber, wird die Braut in das

Haus des Bräutigams geleitet; hieraus wird Brot hingeworfen,
welches von den Knaben eilig ergrissen wird. Wenig später
wird zu Mittag gegessen (pranctetur), dem Mittagessen folgt
das Abendessen oder die Vesper (vosperna), welche „schencky"H

(ctanatio) genannt wird, weil zu Ehren der Neuvermählten
und der fremden Hochzeitsgäste die Bürger diese freihalten

«) B. I. C. 24, ö7. êH B. II. C. 7. 1SS.

st Vergl. E. Stauber, w. o. S. 10 ff.—S. Idiot. B.VI. S. ISS2 -1SS7. Hirot.
st Vergl. E. Stauber, w. o. S. 24—27. st S. Idiot. B. VIII. S. SSS—SS4.

Schenkt
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spubliee achlalur). Dieser folgt die Hauptmahlzeit fooeua), auf
diese das Endessen soome^akio); alle diese Mahlzeiten werden
von Stampf- und Springtänzen begleitet stripuckiu atgue
^allutione«). Schließlich wird die Braut plötzlich vom Tanze
weggerissen und samt den, Bräutigam ins Brautgemach
geführt. Sodann wird das Mahl selbst, sei es im Haus des

Bräutigams, sei es im Gemeindehaus sin publici« triduum
aeclikn^ was vielleicht auch Zunsthaus bedeuten könnte),
oder auch im Wirtshaus sdiver^orium) weitergehalten. Zur
letzteren Art gehören die Hochzeiten, bei denen jeder selbst

seinen Beitrag s^mlxà) gibt, daher sie „üertenhochzeyt"^)
genannt wird s.^vmkulioao nuptiae); sie findet allgemein in
den Wirtshäusern statt: in der Weise, daß niemand einen
bestimmten Beitrag leistet, sondern sogleich nach dem Mittagessen

geben die einzelnen Eingeladenen je nach Gelegenheit
und Liberalität den neuen Gatten Hochzeitsgeschenke und kleine

Angebinde, daher der Name „gabete hochzeyt"2) stammt a).
Die Geschenke, welche der junge Gatte seiner Frau nach der

Brautnacht gibt, führen den Namen „morgengaben" d)."
Aus etwas späterer Zeit besitzen wir Nachrichten von

Hochzeitgebräuchen i» Basels.
Benedikt Socii, von Basel verheiratete sich lbl? mit

Arsula Beck „und hielt eine Taghochzeit auf der Iunststube
zum „Seufzen", bei welcher das Essen aus Kosten der Brautleute

ging". lbZb heiratet nach dem Tode seiner Frau der

gleiche eine Elisabet Bischoff. „Es wurde eine sogenannte
Aertenhochzeit gehalten, wobei die Zeche von jedem Teilnehmer
am Tische eingesammelt wurde. Die Luxusmandate jener

B. I.C. 24, 68. II. Auflage ,597, B.I.C. 24, 71.

Vergl. E. Stauber, w. o. S. 22. — S. Idiot. B. I. S. 483-^495.
Ürtcn. 2) S. Idiot. B. II. S. 56. Gabete. tz F. A. Stocker, Basler Stadtbilder.

Alte Häuser und Geschlechter. Basel, Georg. 1890, S. 169. Vergl.
Schweiz. Archiv für Volkskunde, 18. Jahrgang 1914, S. 7. 2 Schweiz.
Hochzeiten des 16. Jahrhunderts. Bauernhochzeit von 1506 und Hochzeit
des Grafen Philipp von Stäffis, IS99, von Hanns Bächtold, Basel.
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Zeit verboten Angesichts der betrübten sozialen Zustände
alle köstlichen Hochzeiten. Es durften nicht mehr wie vier
Tische zu je 12 Personen ausgestellt werden. Die Anzahl der

(Sänge war genau vorgeschrieben, um 12 Uhr Mittags durste

man sich zu Tische setzen, um 5 Uhr mutzte man sich von dem-

selben erheben. Tanz und Nachhochzeit waren bei hohen Butzen
verboten."

Stucki stötzt nach diesen Auszählungen den Stoßseufzer
aus: „Wollte man alle Arten Gastmähler, die nach festen

Gesetzen abgehalten werden, aufzählen, würde dieses Buch
nicht ausreichen"; trotzdem ist es schade, datz er nicht noch weitere

Nachrichten gegeben hat. Er fährt dann sort: „Bei uns
werden auch nach der Hochzeit den Neuvermählten Geschenke

und Gaben von den Eltern, Verwandten und Freunden
überbracht, welche „hautzsteüren" genannt werden. auch werden
gewisse Gastmähler nach der Hochzeit gefeiert, und zwar
zweierlei Arten. Die einen werden am Tage nach dem
Hochzeitstag ins Werk gesetzt und im gewöhnlichen Sprachgebrauch
„nachhochzeyt" geheißen, an der wenige Leute, nur die nächsten

Verwandten und Bekannten eingeladen werden. Dann
gibt es noch andere, bei denen die Blutsverwandten und die

nächst Verschwägerten, zuerst des Bräutigams und dann der

Braut, die Neuvermählten gegenseitig bei sich einzuladen
pflegen, was wir mit „brautmäler" bezeichnen. Es scheinen
diese zugunsten und zu Ehren der neuen Gatten eingerichtet
zu sein, damit die Bekanntschaft und Freundschaft zwischen allen
diesen gefördert werden).

Die neuen Gatten wohnen gewöhnlich im eigenen Hause
oder wenigstens in eigener Wohnung; Rauch und Haus sind
gleich bedeutend, so wird auch ein solches zu Eigen besitzen

bezeichnet: „ein eignen rauch haben". Daher pflegen beim Einzug

in ein neues Haus Freunde und Bekannte den jungen
Eheleuten kleine Geschenke zu geben, Gefätze und Geräte aller Art,

»3 B. I.C. 24, ög.
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was man allgemein „haußsteür" nenntft. Als Entgelt werden
sie zum Essen eingeladen, was gleichsalls „hußröucheten"ft,
Hauseinweihung, genannt wird."

Ein ähnlicher Gebrauch kommt auch in andern Kreisen
vor. Eine studentische Sitte ist die „tischrucketen". Wechselt
der Akademiker seine Wohnung, so ladet er seine Mitschüler

zu einem Essen und einem tüchtigen Trunk ein, „was oft mit
großen, Luxus und Ausgelassenheit gefeiert wird".

Nach der Schilderung der antiken Gebräuche bei
Begräbnis und Tod, den Leichenmahlzeiten und Gedenktagen,
geht Stucki zu den in der damaligen Christenheit gebräuchlichen
über, die teilweise noch auf jenen fußenft. Dabei werden von
antiken Opferbräuchen erwähnt „brandopffer, speysopsser,

dankopffer, lobopffer" «). Zuerst wird über die der Katholiken
berichtet schui se estimlieos prollteutur). Am Tage der
Beerdigung wird eine prächtige und splendide Mahlzeit im Hause
des Verstorbenen gehalten; er erwähnt die Totenmesse und
dann die kirchlichen Gedenktage für den Verstorbenen. Vorerst
wird der „sibende" sseptims.ua), der siebte Tag nach dem
Hinschied, gefeiert, wobei neben den. Besuch des Grabes auch ein

Mahl abgehalten wird; auf diesen folgt „der dreyßigest"
striSesima) und dann zuletzt die Anniversarien, die „jarzeyt"dch
Auch an diesen Tagen kommen Verwandte und Bekannte zum
Essen und Trinken zusammen.

Im allgemeinen werden diese Erinnerungsmahlzeiten
bei den Deutschen „todten oder leichmaal" genanntft. „Es
ist unglaublich zu sagen, mit welchem Luxus, Vergeudung und

Aufwand und Hinauswerfen von Geld diese Mahlzeiten
abgehalten werden." Scherzweise werden sie „rappenmaal"ft

») B. I. C. l 17. b) B. I. C. 25, 80.

Vergl. E. Stauber, w. o. S. 25. ft w. o. S. 199. — S. Idiot. B. VI.
S. 98. Husräuchi; rauch, ft Vergl. E. Stauber, w. o. S. Z9. ft Vergl.
E. Stauber, w. o. S. ?9. — S. Idiot. B. IV. S. lö4. Totenmahl, desgl. löO.
B. III. S. WIV 40lS. Sich, ft S. Idiot. B. VI. S. lS8—lvg. Rapp.
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geheißen; „die Mahlzeit der Raben", weil die Teilnehmer die

Güter und das Vermögen des Verstorbenen verschlingen und
verzehren, „wie die Naben sich aus einen Kadaver stürzen".
Diese Leichmähler, an denen Laien und Geistliche teilnahmen,
und bei denen es oft sehr hoch und ausgelassen herging, nannte
man auch „den todten vertrincken"; dabei wurde ein großer
Teil des hinterlassenen Vermögens durch das unmäßige
Trinken verbraucht. Dieses „vertrincken" ist nicht nur beim

Leichen-, sondern auch bei Geburtstagsmählern und ähnlichen
häuslichen Festlichkeiten allgemein gebräuchlich gewesen. Die
schwelgerischen Trinkgelage, die bei der Kindstause üblich sind,

haben den Namen „das kind vertrincken" a). Der Autor klagt
über die dabei übliche Betrunkenheit, das ganz linsinnige
Vortrinken und die Unflätigkeit in Wort und Tat b).

Zum Schluß mag noch erwähnt werden, daß die Speisen
und Mahlzeiten, die ein Verurteilter vor der Hinrichtung
erhält, mit „henckermaal"ft bezeichnet werden.

Die alten Eidgenossen waren ein gastfreundliches, eß-

und trinkfrohes Volk; man ergriff jede sich bietende Gelegenheit

zu geselligem Zusammensein, sei es im häuslichen, sei es

im öffentlichen Leben. Vom ersteren berichtet Stucki nicht
im Zusammenhang; die hierauf bezüglichen vereinzelten Tat-
fachen seien hier zusammengestellt. „Es ist auch Sitte bei den

Vornehmen, daß zumal vom Familienoberhaupt, dem Gast,
der nie vorher in dessen Haus war, ein gut gefüllter Becher
vorgesetzt wird, der von diesem bis auf den Grund zu leeren

ist, welcher „Willkomm", das ist Begrüßungsbecher, genannt
wird, mit dem der neue Gastfreund zum Zeichen der richtigen
Gastfreundschaft ausgenommen wird" o).

Der lateinische Ausdruck „te^erum euntriuAere", die

Freundschaft künden, wird übersetzt: „hast das habermüßH

«) B. I. C. tö, ?0. d) B. I. C. 25, S0. e) B. I. L. 27, 92.

i) S.Idiot B.IV.S.15S. „Henkermakl". H S. Idiot. B.II.S.9Z9—S?2.
Hader.
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verschütt". Die „Cessera üo^pituli.^" war im Altertum ein

Kennzeichen, eine Marke, woran Gastfreunde, die sich vielleicht
fremd geworden, erkannten, gewöhnlich ein Täfelchen oder

Stückchen Holz, wovon jeder der Freunde die Hälfte hatte a).
Mahlzeiten, die gute Freunde miteinander in der Familie

abhielten, hießen „freundmäle", hochoffizielle Gastmähler
hingegen „ein gesetztmaal" d). Sehr häufig sind Zusammenkünfte,

bei denen das Essen nicht die Hauptsache ist, sondern

gesellige Gespräche; diese werden allgemein „schlegel" oder

,,kräntzle"i) benannt, weil dem Gastgeber ein Kranz aufgesetzt

wurde. Diese Besuche gingen bei den Teilnehmern reihum <H.

Sonst bedeutete „Schlegel" Gelage, üppige Fresserei.
Ein Essen, das „ins Commune" geht und zu dem die

Teilnehmer die Speisen mitbringen, wird gekennzeichnet „züsamen
schützen oder tragen" ck). Jemand, der ohne etwas dazu
beizutragen, an diesen Essen teilnimmt, ist „ein schmorotzer"
Wer sich bei einem solchen Anlaß seinen Bauch recht gefüllt
hat, macht die Kleidung locker, „ein bauren lässy thun"-).
Auf daß kein Streit entsteht, wird mit den Worten Burgfrieden
geboten: „es ist hie guter frid" /). Die Teilnehmer am Mahl
unterhalten sich „beym weyn" mit „Tischreden" F).

Aus neugierige Gäste, die überall im Hause und in der Küche

umherschnüffeln, wird das Sprichwort angewendet „büb, oder

mit dem Hund autz der kuchy"
Wenn jemand aus der gewohnten Gesellschaft am Erscheinen

bei einer solchen Mahlzeit verhindert war, wurden ihm Teile
der Mahlzeit zugeschickt; dies ist das „hofessen, bescheidessen" i).

Als speziell schweizerisch wird die Sitte erwähnt, daß

jemand, der eine längere Reise tun mutz, mit einem Gastmahl
gefeiert wird, das „letzemaal, letzeessen", Abschiedsessen ^) ^).

I.C.27, 94. b) B. I.E. ZS, 132. c) B. I. C. 32, 114.

,/)B.I.C.34,I3l. e)B.II.C.4,132. f) B. II.C. 19,23S. Z) B. III.C. 17,3Sö.
5,) B. II. C. 32, 247. t) B. III. L. 3, 28ö. /e) B. I. C. 29, 102.

') S. Idiot. B. IX. S. 2ö0—2ö2. Schlegel. - B. III. S. 337—841.Kränste.
-') S. Idiot. B. III. S. 1414. Lässt, -h S. Idiot. B. III. S. ISöl. Leist.
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Desgleichen wird derjenige, welcher von einer privaten
oder amtlichen Reise zurückkehrt, mit einer fröhlichen Schmauserei,

dem „rvillkummaal" begrüßt. Stucki erwähnt dann
nochmals: „Bei uns ist es auch Brauch, daß jemand, der in ein
neues Haus oder in die Nachbarschaft zieht, seine neuen Nachbaren

zusammen mit seinen Freunden nnd Verwandten zum
Essen aufnimmt, was bei nns allgemein „hußröucheten, hus-
röucketen" genannt wird. Es ist dies der erste Rauch, der aus
der Küche des Hauses aufsteigt" a) ^).

Merkwürdig wenig Nachrichten überliefert uns Stucki
über die Mähler der Künstler nnd Handwerker chrtiüees, »pi-
lwes); es sei zu weitläufig, sie alle aufzuzählen. „In Deutschland

ist es allgemeine Sitte, daß die aus der Walz befindlichen
Handwerksgesellen nnd Künstler fperva^inuti) an dem Tage,
an welchem sie eine neue Arbeit annehmen, oder aus der Stelle
treten, in der gleichen Nacht bei Kerzen- oder Laternenschein
nach alter Sitte ein reichliches Mahl abhalten, welches in der

Volkssprache liechtbraaten^), kelbraaten und scheidwecken"

genannt wird ä). Die Sitte, nach Vollendung einer großen
Arbeit ein Mahl abzuhalten, herrschte im Volk allgemein.
So feierten die Handwerker nach der Fertigstellung eines Hauses,

bezw. des Dachstuhles, „das ufrichtinaal". Ein Essen
bereiteten auch die Frauen nach der Kleiderwäsche, das „wäscher-
maal und bestrychmaal". „Ähnliches geschieht noch bei unzähligen

Anlässen", doch geht der Versasser nicht mehr darauf eine).
Alle diese Gastereien wurden nicht nur zu Hause, sondern

auch teilweise im Wirtshaus abgehalten. Das lateinische

üvxpitiu wird mit „wirtzhauß, Herberg"?) übersetzt. Beispielsweise

sollen hier einmal die Ausdrücke wiedergegeben werden,
mit denen Stucki das Wort Wirtshaus in den ihm bekannten

n) B. I. L. W, 102. b) B. I. C. 22, vo. s) w. o. so.

h Dergl. E. Stauder, rv. o. S. 100. — S.Idiot. B. VI. S. SS. Husräuchi.
S. Idiot. B. III. S. I0LI. Lischt. — Desgl. B. V. S. 874. Liechtbraten.

S) S. Idiot. B. IV. S. ISvS—15öS. Herberg.
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Fremdsprachen benennt: französisch „Iwslclerie, Ic>Zis",

italienisch „lrostaria, alloßstamento, ailierpo", spanisch „tauerna,
posacka alueAneria". Nicht nur der Germanist, auch der Romanist
findet bei Stucki über die Gastmahls-Altertümer viele interessante

Stellen a).
Nachdem wir die Gastmähler des häuslichen Lebens

geschildert haben, gehen wir zu denen des ländlichen über.
Anter diesen erwähnen wir solche bei der Schafschur, so „das
schaaff-schären wirt angon". Auch das Schlachten der Rinder,
Schafe und Schweine gibt Anlaß zum Schmausen, es sind dies
die „wurstmäler"H, die mit größter Fröhlichkeit durchgeführt
werden. Diese Sitte ist in Stadt und Land überall üblich

Wir lassen im weiteren Stucki selbst sprechen: „Bei den

Deutschen sind heutzutage viele ländliche Gastmähler üblich,
von denen einige Beispiele gegeben werden sollen. Nach der

Aussaat pflegt ein Essen abgehalten zu werden, das „saat-
hasen" (ick est leporis satioF) genannt wird. So ist auch nach
dem Säen des Mohns an gewissen Orten ein Mahl üblich,

„eyer in ancken" mit Namen, daher, weil Eier in Butter
geschlagen werden. Das Schlußessen nach dem Heuschneiden
wird mit „kräyhanen" (Kullieinium)^ bezeichnet, das nach der

Beendigung der Weizen- und Haferernte, welches von den
Landleuten mit größter Fröhlichkeit begangen wird, von einigen
mit „sichellöse" (lüleium solutio) oder aber mit „sichellege"
(lüleiurn ckepositin) 5) genannt, von anderen „schnitthanen"
(Zalli messis sive seetiu) oder (w. o.) „kräyhanen", (ans
französisch ripaille, also Schlemmerei).

„Außerdem werden die herbstlichen Gastmähler mit höchster

Heiterkeit, nm nicht zu sagen Ausgelassenheit, bei der

a) B. I. C. 2ö, S8. b) B. I. C. Z2, öS.

st S. Idiot. B. IV. S. l öS. Wurstmahl. st Vergl. E. Stauber, rv.o.S. 91/92.
st Vergl. E. Stauber, w. o. S. 3l. — S. Idiot. B. II. S. lööS. Sähas.
st Vergl. E. Stauber, w. o. S. 79, SZ, 90. — S. Idiot. B. II. S. lZ08—l?09.
Krähane, Sichellegi, -löst, Schnitthanen und desgl. S. 14öS. st Vergl.
E. Stauber, w. o. S. 7ö, 79, 80, 3l.
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Traubenlese begangen, denn die traubenlesenden Iungknaben
(pueri) und Mädchen pflegen nach dem Mittagessen, welches aus
einem Hirsebrei besteht, unter sich zu spielen und ausgelassene

Scherze zu treiben, die Knaben, indem sie versuchen, die Brüste
(mammae) der Mädchen zu entblößen, welcher Scherz immerhin
weit von christlicher Keuschheit und Frömmigkeit entfernt ist;
dies wird „den hirß döuwen" genannt (millium eoneo^uere) ^).

Nachdem nun die Trauben eingestampft und gepreßt sind

und das Winzen beendigt, pflegt ein äußerst fröhliches Mahl
abgehalten zu werden, das allgemein „drunten" gleichbedeutend
mit Trottmahl, von einigen aber „herbstbad" genannt wird"a).
Der gelehrte Versasser kann nicht unterlassen, seine Warnung
auszusprechen, weil durch diesen leichtfertigen Uebermut bei

den Winzerfesten der Zorn Gottes provoziert werde und
Unglück und Elend im Gefolge habe. Er fährt dann fort: „Auch
nach dem Dreschen s werden an einigen Orten bei den Bauern
Essen abgehalten, welche „pflegelhencke" heißen (tluKellorum
ciepc>8itio) oder auch „Pflegelrecke" (tluAellurum recules) 2).

Nach Beendigung der Ernte, der Weinlese, nach dem Sammeln
und Bergen der Früchte, pflegten die Bauern Festivitäten
und Schmäuse zu halten."

„Außer diesen ländlichen Schmausereien werden noch
andere eigentümliche abgehalten, so beispielsweise das „srüuf"
genannte Mahl, welches in gewissen Gallen am Tag vor Weih-
nachten gefeiert wird. Die Weiber spinneil die ganze Nacht,
um danil um Mitternacht mit Butter geröstetes Brot zu ver-
zehrenH. Auch werden an verschiedenen Orten bei Früh-
jahrsbeginn von den Bauern gemeinsam Würste°) verspiesen,
welche den ganzen Winter über im Nauch gehangen haben,

a) B. I. C. Z2, SS.

ü Vergl. E. Stauber, w. o. S. 79. (letzte Überreste dieser Sitte), ferner
S. 37—SO. — S. Idiot. B. II. S. 1SZZ. Hirs. 2) Vergl. E. Stauber, w. o.
S. 7S, 77, 78. 2) Vergl. E. Stauber, w. o. S. 3Z. — S. Idiot. B. II.
S. 14SS—14SS. ^) Vergl. E. Stauber, w. o. S. 4S, 4S. "') Vergl. E. Stauber,
w. o. S. 92.
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was diese „inhenckel'P, vom Einhängen in den Rauch, heißen.
Es gibt auch bei einigen Bauern eine Art gleichsam unehren-
haften Mahles, welches „schebeten" genannt wird" a). „In
einer gewissen zürcherischen Gegend ist die Abhaltung „eines
krautmals" üblich d) ^).

Stucki schließt dieses Kapitel: „wahrhast unendlich wäre

es, alle ländlichen Gastmähler dieser Art zu verfolgen".
Darauf läßt der Autor eine bewegliche Klage über den

zunehmenden Luxus, die schlechten Sitten und ihre Folgen los,

nicht nur bei den Städtern, sondern eben auch bei den Bauern,
besonders über die übertriebenen Gastereien bei jeder greif-
baren Gelegenheit; jedoch will er in Maß abgehaltene Festlich-
leiten noch gelten lassen.

Eine große Rolle spielten im Mittelalter die Empfänge
von hervorragenden Fremden, die als Amtspersonen, als

Gesandte fremder Mächte, befreundeter Orte oder auch als

Privatpersonen in einer Stadt Besuche abstatteten. Diese

öffentliche Gastfreundschaft bildete einen wichtigen Abschnitt
des geselligen Lebens in den schweizerischen Städten und Län-
dern. Ein bedeutender Anteil kam dabei den festlichen Mählern
zu, die an Aufwand die von Privaten veranstalteten weit
übertrafen. Von alters her war die „helvetische" Gastfreundschaft
berühmt. (Die „Helvetier" werden allgemein von den Deut-
scheu, Franzosen, Italienern, Spaniern und andern Nationen
„Suißij" oder „Suitzer" genannt.)

Von seiner Vaterstadt Zürich berichtet der Verfasser,
daß ihre Bewohner äußerst liebenswürdig und gastfreundlich

gegen fremden Besuch seien; besonders geehrt werden vornehme
Gäste. „Sehr oft pflegt man den Fremden etwas entfernt von
der Stadt in den Waffen mit Pfeifen, Hörnern und Trommeln,
teils zu Fuß, teils zu Pferd, als Ehrung entgegen zu ziehen
und diese im weiten freien Feld zu umziehen, mit ehrenden

« B. I. C. Z2, S5. d) B. II. C. 4, lv0.
S. Idiot. B. II. S. I4öS. Henki. ch S. Idiot. B. IV. S. lSS. Krautniadl.
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Worten zu begrüßen und mit großem Pomp unter Trompetenschall

und Freudenschüssen bis zum öffentlichen Absteigequartier

Hineinzugeleiten oder aber in das Haus irgend eines Bürgers

zu begleiten und hinzuführen." Zu ihrem Empfang werden
gewichtige Ratsherren abgeordnet, wozu diejenigen ausgelesen

wurden, deren Lebensart, Profession oder amtliche Würde
womöglich mit denen der Gäste übereinstimmte. Daraus gings
zum gemeinsamen Essen, bei dem oft auch die Bürgermeister
dabei waren; gegenseitige Reden fehlten nicht. Schon zu
Ansang des Mahles erschienen die öffentlichen Diener, die Weibel,
die im Namen der Obrigkeit den „schenckweyn" darboten.
Diese prunkvollen öffentlichen Gastmähler, die im Rathaus oder
in den Iunsthäusern abgehalten wurden, hießen „ein schencky"H.

In Zürich pflegte man diesen Gästen die Stadt und ihre
hervorragenden Gebäude zu zeigen. „Sehr oft wurden sie über
den so fischreichen See, der Limagus genannt wird und die

Stadt durchfließt, aus einem bedeckten Schiff, auf dem Essen

und Trinken reichlich vorhanden war, geführt." Dabei wurde
das Staatsschiff von einer Reihe kleinerer Schiffe begleitet.
Auf dem ersteren wurde tüchtig getafelt; frisch gefangene
Fische wurden gebacken und verspiesen, dazu ertönten
Musikinstrumente aller Art. Diese Spazierfahrten und Essen auf
dem See wurde mit „tracht" bezeichnet (u piseium truetu,
erklärt es der Verfasser) a).

Bei diesen solennen Bewirtungen fremder Gäste hatten
nur die Spitzen der Gesellschaft Zutritt, hingegen gab es auch

Gastmähler und Feierlichkeiten, an denen das ganzeVolk beteiligt
war. „In den meisten schweizerischen Orten werden zweimal
jedes Jahr vom gesamten Volk zu Ehren der neu erwählten
Räte und Magistraten öffentliche Gastmähler zunftweise
stributim) gefeiert, welche „schenckinen"H genannt werden,

a) B. I.C. 27,SS.

h S. Idiot. B. VII. S. Sv4—9SS. Sckenki. 2) S. Idiot. B. VII. S. 9öS.

Schenki.
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mit welchem Wort alle Ehrengastmähler, welche zu irgend
jemandes Gunsten oder sonst irgend einer Ursache wegen
abgehalten werden, bezeichnet werden. Dabei herrschte die Sitte,
kleine Silbermünzen, Nüsse undÄhnliches unter die zuschauenden
Knaben zu verteilen." Hieher gehört auch das sogenannte
,,richtermal"i), welches von den Neugewählten dem ganzen
Nichterkollegium spendiert werden mußte, ebenso das Rechenmahl

und ähnliche Veranstaltungen»). Alle diese Festlichkeiten
fanden gewöhnlich auf den Zunft- oder Gesellschaftshäusern
und auf dem Rathaus statt; auch das Essen wurde daselbst

hergerichtet. „Bei uns werden die Frauen, oft Witwen, welche
in den öffentlichen Zunfthäusern zu wohnen pflegen und die

feierlichen Gastmähler und Speisen Herrichten, „stubenfrauw"^)
genannt; „das männliche Gegenstück bildet der „stuben-
meister" b) ^). Der „Stubemeister" oder „Hofmeister" kann aber

auch die Bedeutung des Präsidiums besitzen, des Vorsitzenden
der Tafel, rex mcm^ae.

„In Oberdeutschland fOermania «uperior, unter welcher
Bezeichnung auch die Eidgenossenschaft eingeschlossen war)
und besonders in den demokratischen Republiken sind öffentliche

und tägliche gemeinsame Mahlzeiten in sehr häufigem
Gebrauch, wo wir öffentliche Gebäude fkasilioae puklieue) mit
großen Stuben erbaut sehen, welche wegen des Trinkens in
der Volkssprache „trinckstuben" oder auch „gsellenhuß" heißen.
Bei den Schweizern sind tägliche gemeinsame Mahlzeiten
dieser Art in häufigem Gebrauch, bei denen nicht nur an Fest-
und Feiertagen, sondern täglich ein großer Teil der Bürgerschaft

am Nachmittag zum gemeinsamen Trunk in diesen

Zunfthäusern sin trikuum publiei^ ueüitwiis) zusammenkommt,
welche Gelage von der Zeit „abendürten"H genannt werden."

») B. I. C. 20, Sl. d) B. II. C. 7, IS2.

l) S. Idiot. B. IV. S. 162. Richtermahl. S. Idiot. B. I. S. I2S2.
Stubenfrau. B. III. S. 7Z0. Stubenknecht. — B. IV. S. AIS. Stuben-
meister, und S. SI6. Hofmeister. H Desgl. B. V. S. 494. Abendürten.
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Dort wurde nicht nur getrunken, sondern auch eifrig politisiert.

Stucki erwähnt bei diesem Anlaß, daß in Straßburg,
der mit Zürich damals verbündeten Stadt, die obigen
Zusammenkünfte in der „ammeisterstuben" abgehalten wurden;
der „ammeister"ft oder „stettmeister" war dort der höchste

Magistrat«). Daß dabei nicht immer, wie auch heutzutage,
gescheit geredet wurde, zeigen uns die Ausdrücke für Daherreden,

schwatzen usw. „Laferenft oder lallen ft, blappenft,
däbberen, schwätzen und flißmen"ft. „Lalli" bezeichnet einen
törichten Menschend). Ein Geschwätziger steuert eine „Bürde
holtz" bei o).

Die üblichen Wochenmarktesscn (uunclinarig.« epràe)
nannte man bezeichnenderweise ein „weynkauff" ft, eigentlich
ein Trunk zur Bekräftigung eines abgeschlossenen Geschäftes.

Das öffentliche Leben spielte sich aber nicht nur in geschlossenen

Räumen ab, sondern auch aus öffentlichen, meist mit
Bäumen bestandenen Plätzen. So in Zürich auf dem Lindenhof

fluent urlzP Bi^urinne), in Basel auf dem Petersplatz (sun
betreu guereus Lasiliensis). Wir lassen Stucki das Wort:
„In meiner Vaterstadt befindet sich in Mitten der Stadt ein
äußerst angenehmer Hain, in welchen oft an festliche» Tagen
Spiele und Essen gefeiert werden, über welchen sich Johannes
Fabricius Montanusft, einstmals das berühmteste Licht der

Iürcherschule, in seinem Büchlein „de Consulibus Tigurinis" in
den nachfolgenden eleganten Versen äußert (die Hexameter
werden hier in Prosa wiedergegeben): „In Mitten der Stadt
grünt ein Hain, der, durch hohe Mauern noch höher, seine
belaubten Zweige zum Himmel streckt. Er überblickt ringsum
weintragende Hügel, auch unter ihm liegen solche und eine

tt) B.I.C.ZPllZ. H II. Aufl. 1597. B. III.C. 19.388. c)-Desgl.S.ZSS.
ft S.Idiot.B.IV.S.514. Ammeister. ft S. Idiot. B. III. S. 1108—1109.

lâfere. ft S. Idiot. B. II. S. 1257. lale,Lalli. ft S. Idiot. B. V.S. 127—128.
dlappen. ft S. Idiot. B. I. S. 1212. flisme. ft Vergl. E. Stauber, w. o.
S. 105. — S. Idiot. B. III. S. IS7. ft I. Fabricius von Bergheim i. Elsaß,
1547—57 in Zürich tätig, starb 15öö als evang. Pfarrer in Chur.
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Brücke über glashellen Wellen. Ein weiter Platz liegt da oben

und ringsherum nach der Ordnung stehen Marmortische, die

Sitze ans dem lebenden Felsen geschnitten (sie! starke poetische

Lizenz). Hier pflegen beim fröhlichen Mahl die Alten zu sitzen

und den Tag zu beschließen, im Ausblick aus die wohlbevölkerte
altehrwürdige Vaterstadt. Der übrige Teil beschäftigt sich

daneben mit Spiel und Theater. Dort übt sich auch im Laufe
Zürichs Jugend, wirft ungeheure Steine und stößt Gewichte.
Andere spannen den Bogen, legen auf die gespannten Sehnen
den Pfeil und lassen die Schüsse im Wettstreit schwirren" a).

Wie auf dem Lindenhof in Zürich, so vergnügte man sich

auch in Basel aus dem Petersplatz, dessen Schilderung Stucki
nach Christian Wurstysens Basler Chronik wiedergibt. Auch die

Schafshauser besaßen einen ähnlichen Platz, der mit Linden
bepflanzt war, und in dessen Mitte eine kühle Quelle sprudelte.
Die auf diesen Plätzen im Schatten alter Bäume abgehaltenen
Festlichkeiten erhielten den Namen „laubertag" à).

Merkwürdigerweise erwähnt Stucki nichts von Essen und

Trinkgelagen nach den militärischen Übungen der Erwachsenen,
wohl weil er sie als selbstverständlich ansah; hingegen schildert
er uns die bewaffneten Zlmzüge der Iungmannschaftst.

Solche waren in Zürich, Basel und Bern üblichst. Zn
Basel zogen die Schüler des Gymnasiums am St. Georgstage
in militärischer Ausrüstung und Pomp mit Trommeln und

Pfeifen vor das Tor und übten sich im Wettstreit im Springen,
Ringen, Schießen und andern Spielen. Nach der Preisvertei-
lung kehrte man in das Schulgebäude heim, wo ein Abendmahl
bereitstand. Auch die Zürcher Schüler marschierten einmal im
Jahr bewaffnet, mit Fähnlein, wie die Basler, ins Feld,
begleitet von ihren Lehrern und Spielleitern, indem sie in den

a) B. II. C. 14, lss. d) w. o. 18S.

st Vergl. E. Stauber, w. o. S. SO—S7. st Vergl. Zürcher Taschenbuch
auf das Jahr lW, S. 20Z. E. A. Gehler, „Die Waffenübungen der Jugend
in der alten Eidgenossenschaft".— S. Idiot. V. IV. S. Md, in die Milch ziehen.
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gleichen Übungen wetteiferten. Zum Schlüsse erhielten sie

ein Essen, das in der Hauptsache aus Milch und Brot bestand,

daher der Name „in die milch ziehen" für diese ganze
Übung. In Bern wurde die gleiche Sache mit „tischlintag"
bezeichnet a).

Neben den Schilderungen der häuslichen und öffentlichen
Gastmähler nehmen solche bei kirchlichen Festtagen bei Stucki

nur einen kleinen Platz ein. Christi Geburtstag, „wienacht'ch,
meint er, sei wegen dem Mißbrauch dieses Festes eher „wein-
nacht" zu nennen bch Der Ausdruck „öfteren"^) sei im Deutschen
durch Zusammenziehung von „urstände", Auferstehung, ent-
standen. Die bei der Osterfeier gebräuchlichen Essen werden
„ostermaal", das bei der Jugend übliche Eierlesen und deren

Verspeisen „österlen" geheißen. Der Tag, an dem die Eier
gemeinsam genossen werden, bekam den Namen „zumpfeltag",
ein Ausdruck, der aus „symboltag" hergeleitet wird ch. Der
obige Name kommt in gleicher Bedeutung nochmals als „zumpfeltag"

vor ckch Zu den christlichen Festen möge auch die Fast-
nachts gezählt werden. „Die Bacchanalien, die heutzutage
von den Christen meist des Nachts mit größter Leidenschaftlichkeit

und ünsinn gefeiert werden, nennt man im Deutschen in
verkehrtem Sprachgebrauch „faßnacht", gleichsam die Nacht des

Bacchus; einige wollen sie auch „faßnacht" genannt haben, d.h.
die „Nacht der Fässer", weil nämlich in jener Nacht die größten
Weinfässer auf den Grund geleert werden" ch. Für die dabei
vorkommende Verkleidung wird der Ausdruck „mummerey"H

B.I.C. 17,38. d) B. I.C. 16,36. c) B. I. C. 32, 116.
B. I. C. 34. 132. e)B. I. C. 32, 122.

tz Vergl. E. Stauber, w. o. S. 116/11 S. - S. Idiot. B. IV. S. 669. Wienacht.
— Schweiz. Archiv für Volkskunde, 7. Jahrgang, 1903. E. Hoffmann-Krayer,
Neusakrsfeier im alten Basel und Verwandtes. ^ Vergl. E. Stauber,
w. o. S. 171—176. — S. Idiot. B. I. S. 630—684. Ostern. ») Vergl.
E. Stauber, w. o. S. 144—146, 147—169. - S. Idiot. B. IV. S. 646—666.
Fasnacht, tz Vergl. E. Stauber, w. o. S. 146. — S. Idiot. B. VIII.
S. 976—984, 986. Schanz.

ZUrcher Taschenbuch >W. 10



— 146 —

und für das verkleidete Umherziehen mit Larven „umbschantz"
gebraucht.

Um die Zeit des Epiphanienfestes pflegte man sich mit süßen
Broten und kleinen Bildchen zu beschenken, „hellseten"
Aus Anlaß der römischen Saturnalien wird die altrömische
Gottheit, muter cleorum", höchst respektlos bezeichnet
als „deß teüsels großmütter". Damit sei die Wiedergabe der
in Stuckis Werk vorkommenden deutschen Ausdrücke über das

Essen beschlossen.

Das Trinken in Stuckis „ Gastmahls-Altertümern".
Wir gliedern den Stoss dieses Abschnittes ähnlich wie im

vorigen. Zu Ansang wollen wir die Iechernamen und die

Bezeichnungen des Trinkens lind der Getränke behandeln.
Dann folgt die Schilderung der Trinkgefäße, um darauf zum
Hauptabschnitt überzugehen, welchen wir mit dem Sammel-
namen „altschweizerischer Comment" bezeichnen wollen. Wir
beginnen mit dem Willkomm der Gäste und schildern das Bor-
trinken, seine Arte» und die dabei gebräuchlichen Formeln,
sowie das Trinken überhaupt und seine Folgen. Als kurzer
Abschluß dient die Tafelmusik.

Sodales, „zächgesellen"^), werden diejenigen genannt,
die zusammen am gleichen Tisch sitzen Wie im vorigen'Teile,
so folgen auch hier Ableitungen deutscher Wörter aus dem

Lateinischen; aus diese meist falschen Etymologien kann nicht
eingetreten werden; „prasser"^ soll vom lateinischen „prun^nr"
stammen c). Diejenigen, die stark essen, damit sie mehr trin-

B. I. C. Z2, >27. B. I. C. 1, 4, desgl. C. ZI, 112.

c) B. I. C. IS, 4ö.

tz Vergl. E. Stauber, w. o. S. 113. — Vergl. E. Wymann, w. v. Helsete
als Geschenk am Geburts- und Namenstag. — S. Idiot. B. II. S. 1214. Aelsete.

2) S. Idiot. B. VIII. S. 715—72Z. Gsell.
») S. Idiot. B. V. S. 777—778. Prasser.
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ken können, werden „wynleiterlp"^) genannt a). „Der Wein
„macht toll" und verwirrt den Sinn des Menschen b); das

Wassertrinken im Gegensatz dazu „macht lutere ougen" v).
Die ständigen Trinker suchen Tag und Nacht „gut gsellen",
„korw aompuAnvm", mit denen sie trinken könnend). Von
Sonderbezeichnungen des Trinkens seien folgende genannt:
Den Wein hinunterleeren, heftig trinken, wird mit „saussen"^)
bezeichnet, der Betreffende ist „ein sauffer". Für Trinken ist

auch der Ausdruck „züchen" üblich. Von einem, der viel
ertragen kann, sagt man „er möge wol züchen" e). Das allgemein
übliche Wort „trincken" wird vom lateinischen „Irieliniw" ab-

geleitet/). „Ußstürtzen" bedeutet nicht nur, sein Trinkgefäh so

rasch wie möglich leeren, es herrschte dabei noch die Sitte,
den geleerten Krug umzustürzen Z),- wird im Gegenteil das

Glas oder der Becher langsam ausgetrunken, so bezeichnet

man dieses mit „ußglappet"^). Der für das langsame Schlürfen
übliche Ausdruck „mutzis"H wird mit dem griechischen „umzr-
àà"b) in Verbindung gebracht, mit geschlossenen Lippen
saugen (wie wir im Dialekt sagen „süggelen" /?). Ein sehr star-
ker und gewaltiger Zug wird getan „one schnauffen und bart
wüschen" oder „zu eim süfsli", was die Franzosen „ck'nn truiet"
nennen i).

Von den vielen Getränkearten, welche Stucki auszählt,
fällt für unsere Lande vor allem als Hauptgetränk der Wein in

«) B. III. C. s, 500. B. III. C. s, 297. e) Sesgl. 501.
ch B. III. C. 10, 525. H B. III. C. ö, 299. /) Sesgl. 299.

K) B. III. C. 15, 559. B. III. C. 14, 544. ») Sesgl. 545.

Vergl. Idiot. B. III. S. 1497. Winleiteren nicht in ob. Bedeutung.
Vielleicht ist der Ausdruck und die Sache entsprechend der „Bierleiter" ein

Apparat, der das schlechte Nachsteigen verhindert. Ser Vortrinkende steckt die
mit Sprossen versehene Leiter ins Glas und trinkt in der Höhe einiger Sprossen,
der andere muh, mit deni gleichen Instrument ausgerüstet, die gleiche
Sprossenzahl nachsteigen. G. Steinhausen, Archiv für Kulturgeschichte,
B. VI. 1908. Vom Zutrinken, von Klemens Löffler. S. 75.

2) S. Idiot. B. VII. S. 547—550. Suffe. S. Idiot. B. III. S. 1548.

Lappe. H S. Idiot. B. IV. S. 614. Muhis (ganz und gar) ustrinke.
5) S. Idiot. B. VII. S. 545. Suff, „Amystis".
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Betracht, dessen Arten, Qualitäten und seine Herkunft leider
nie ausführlich behandelt werden, wie es etwa in gleichzeitigen
ähnlichen Werken geschieht. Für die Geschichte des schweizerischen

Weins versagt unser Autor. Daneben kennt er das „Bier,
biera, cervisia" ; sein Name wird von Ceres, der römischen
Göttin, abgeleitet, d.h. eigentlich von der Frucht, aus der das

Getränk auf verschiedene Art zubereitet wird a). Auch der MostH
war selbstverständlich bekannt; das aus Birnen bereitete Getränk
wird ,,hochbaumer"3) und „bärlymost"H geheißen. Eine andere

Art Getränk, das aus Äpfeln hergestellt wird, nennen die

Franzosen „e^üre"^). Näher wird auf den Most nicht
eingegangen d). Schnaps wird nirgends erwähnt; es ist deshalb sehr

wahrscheinlich, daß er in der zweiten Hälfte des lv. Jahrhunderts
bei den alten Eidgenossen noch ziemlich unbekannt war.

Wichtiger als heutzutage war für unsere Borfahren Material,

Form und Gestalt der Trinkgefäße, daher widmet ihnen der

Autor eine größere Betrachtung. Nachdem er die Trinkgefäße
der Vergangenheit geschildert hat, kommt er auf seine Zeit
zu sprechen, deren Lupus in dieser Beziehung den Aufwand

a) B. III. C. S. 521. d Desgl. 522.
H S. Idiot. B. IV. S. 1504-4505. Bier.
Hier soll noch beigefügt werden, was Johannes Keßler von St. Gallen

in den „Sabbata", Chronik der Jahre 1525—59, über eine Begegnung Luthers
mit zwei Schweizer Studenten berichtet, das erkennen läßt, daß Biertunken
den Eidgenossen noch in der ersten Hälfte des lö. Jahrhunderts ziemlich fern
lag. Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte, hrg. v. histor. Verein in
St. Gallen, B. V. und VI. löSö, S. >50. Im Jahre 1522 traf der Verfasser
der obigen Chronik, zusammen mit einem Freund, als Student auf der Reise
nach Wittenberg zu Jena im „schwarzen Bären" mit Martin Luther,
den er nicht kannte, zusammen. Nach längerem Gespräch und gemeinsamen,
Essen ergriff der Reformator „an hoch bierglaß und sprach nach des landes
bruch: Schwitzer, trincken wir nach amen fruntlichen trunck zum segen, und
wie ich das glaß von im empfachen wolt, verenderet er das glaß, bot darfür
ain stintzen mitt win, sprechend, das bier ist üch unhaimsch und ungewon,
trincken den win".

2) S. Idiot. B. IV. S. 541—542. Most, -h S. Idiot. B. IV. S. l26l.
Hochbaumer (scherzhaft für Obstwein), H S. Idiot. B. IV. S. 545. Berlimost.
ô) S. Idiot. B. IV. S. 542. Sidra.
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im Altertum noch überrage. „Denn obwohl es viele verschiedene

mannigfache Formen und Gestalten von Bechern^) gibt,
die sehr mühselig auszuzählen wären, werden doch fast täglich
neue ausgeklügelt, sodaß beinahe nichts in der Natur vorhanden
zu sein scheint, das nicht künstlich nachgebildet wird. Wie ja

auch die Betrunkenheit die Menschen selbst ihrer eigenen Gestalt
und Vernunft beraubt und in verschiedene ungeheuerliche
Gestalten wilder Tiere verwandelt lind verändert, so treibt es sie

auch, täglich verschiedene neue Formen von Bechern
auszudenken. Man sorgt, daß die einen Narrensratzen (Krüge in
Kopfform), die andern Drachen und Beinschienen (hier Stiefel)

gleich gemacht werden. Es haben sie auch Einige nach dem

Bild des Teufels geformt, die damit wahrlich bezeugen, daß sie

seine Priester sind. So tritt bei ihren Bechern ihre Schamlosigkeit

zu Tage Es sind aber die meisten dieser Formen
weniger für die Nützlichkeit oder Bequemlichkeit, als für die

Schwelgerei und Trunkenheit erfunden. Es gibt automatische

Becher, welche nach einer gewissen Art auf den Tisch gestellt,
sich zu dem, der daraus trinken will, hinbewegen. Man kennt

auch sutzlose Becher, welche weder gestellt noch gelegt werden
können (Stehauf), diese müssen von dem, der sie genommen hat,
immer voll Wein unbequem in den Händen gehalten oder aber

sogleich ausgetrunken werden; dieser Art sind jene gastlichen
oder eher ungastlichen Becher, die „Willkomm" genannt werden,

und die dem Fremden oder Gast bei seiner Ankunft
sogleich vorgesetzt und unbedingt ausgetrunken werden müssen.
Sie sind meist so weit und inhaltsreich, daß der gute Gastfreund,
wenn er sie ausgetrunken hat, nicht mehr weiß, wo er aus der
Erde steht. Es benützen auch einige große Trinkgesäße, die mit
einem engen Ausguß versehen sind, in welchen man den Wein
durch einen Trichter eingießen muß; diejenigen, welche in der

Sache Erfahrung haben, trinken sie eben so schnell aus, wie

S. Idiot. B. IV. S. 9vZ—9ô7. Becher.
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solche, die eine weite Mündung haben, und darin zeigen sie

ihre Kunst? Unkundige, die das Gleiche versuchen, werden au-
ßerst rasch betrunken. Trinkgeschirre derart nennt man im Deut-
schen „guttress", vielleicht werden diese von den antiken eng-
halsigen Gesäßen (a Aubtis), aus denen die Flüssigkeiten tropfen-
weise slat. Auàtim) Herausflossen, so geheißen? von dem

scheint auch unser Wort „Gutteren"^) abgeleitet zu sein. Auch
werdell an verschiedenen Orten eine Art Kelche verfertigt,
in deren Fuß ein Glaswürfel eingeschlossen ist? Der, welcher
daraus trinkt, bewegt jenes Glas mit dem Würfel, und wenn er
einen Einer wirft, so muß er es noch einmal austrinken? wenn er
aber eine andere Zahl wirft, so ist Der, welcher neben ihm zur
linken Seite am Tisch sitzt, gezwungen, jenen Kelch voll Wein
in die Hände zu nehmen und auszutrinken. Nachdem das ge-
schehen, sucht er wiederum auf die gleiche Weise durch den Wurf
des Würfels, den Becher an den Nachbar zu bringen. So werden
endlich eine Anzahl Becher von jenen Trinkern ersonnen, welche
nicht nur ihre Genossen zum Trinken ermuntern, sondern auch

betrügen und täuschen, sodaß sie mehr zu trinken gezwungen
werden, als jene ihnen vorgetrunken haben. Nicht nur der

Stoff, sondern auch die Gestalt der Becher ist eingerichtet, um
betrunken zu machen" a).

Wir erkennen aus dieser Aufzählung, daß auch in der alten
Eidgenossenschaft das formen- und trinkfreudige ld. Iahrhun-
dert sich die mannigfaltigsten Trinkgefäße geschaffen hat. Das
Material bestand aus Ton, Steingut, Fayence und Glas? von
diesen aus zerbrechlichem Material gestalteten Geschirren haben
sich nur wenige erhalten? ebenso von den noch früheren aus
Holz gedrechselten und geschnitzten, den „Maserköpfen". Wohl
aber finden sich in unseren Museen eine ganze Anzahl silberner,
teilweise und ganz vergoldeter Trinkutensilien, welche den Laus
der Zeiten überstanden haben? hauptsächlich sind es Ehren-

u)B. III.C. I2,ZZ7.
tz S. Idiot. B. II. 6Z2—SZZ. Gutter. S. Idiot. B.II. S. SZö. Gutterolf.
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geschirre von Gesellschaften, Korporationen und Zünfte,l, zum
großen Teil Meisterwerke der profanen Goldschmiedekunst.

Auch die bildende Kunst hat uns noch zahlreiche Entwürfe für
Becher und Pokale hinterlassen, wir denken vor allen, an
Holbein. Zahlreich sehen wir auch Darstellungen von Gast-

Mählern, bei denen eine Reihe von Trinkgefäßen dargestellt
sind, in den schweizerischen Bilderchroniken des l5. Iahrhun-
derts, welche ihr damaliges Aussehen erkennen lassen. Im
ld. Jahrhundert bilden neben Gemälden, Handzeichnungen,
Druckwerken, die Scheibenrisse und Glasgemälde die Hauptquelle
für die Erkenntnis der Formen und des Materials der Trink-
gesäße von, einfachen Iinnbecher bis zum Prunkstück der Gold-
schmiedekunst. Es ist im Rahmen dieser Arbeit leider nicht mög-
lich, davon Illustrationsproben zu geben,- immerhin sollen die

hier beigegebenen Bilder uns das Leben und Treiben der

Iechgesellschaften i» der II. Hälfte des ld. Jahrhunderts über-
Mitteln.

Es mag an dieser Stelle noch eine Abschweifung erlaubt
sei», die mit ein paar Belegen zeigt, daß die alten Eidgenossen
den damaligen Deutschen in den Formen der Trinkgefäße
kaum nachstanden.

Beinahe gleichzeitig mit Stucki finden wir bei Johann
Fischart s 1550 bis 1591) von Mainz in seiner „Asfentheurlich
naupengeheurlichen Geschichtklitterung etc. durch Huldrich
Elloposcleron, gedruckt zu Grensing in, Gänsserich l590"^),
Nachrichten über eine Reihe seltsamer Trinkgesäßsorinen,
„mutwilligste Geschirr": „Als Gepichte Armprost, Iungsraw-
schülin, silberbeschlagene Bundschuch, gewachtelt stissel, pol-
„ische Sackpfeiffe», Bären, Lepren, Lautenkübel, Kübel
Lauten, Narrenkappen, beknöpfst Tolchen, Windmülen, Sau-
ärs, Lastwägen, Lastschiff, nackende Megdlein, Bübelein,
Hänlin, Gißfässer, Häfen, onruhige Lufftvogel, gemese Dann-

I Original S. 28. gokann Fischart Geschichtklitterung (Gargantua). —
Neudruck, hrg. von A. Alsleden, Halle, Niemeyer, l8Sl.S. ld.
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zapsfen, die nicht stehen sine ponere, sonder gehn wollen,
Fäusthämer, Weinsewrspeiende Büchsen, und andere der

gleichen schöne muster."

Später werden im gleichen Werk von „allerley Trinckgeschirr"
noch erwähnt: „Gleser, Becher, Kandel, Pokal, mühele^)
(Meiel), Römercken" (Römer) ^), „da räumt man die dickelöecher,
da soffen je zwen und zwen aus doppleten,' die inan von
einander bricht, ja sie soffen aus gestifteten Krugen, da stricht man
die Pott, da schwang man den Gutrufs, da trähet man den

Ängstet), da riß und schält man den Wein auß Potten, auß

Pinten, auß Kelchen, Napffen, Gonen^): Kellen: Hofbechern:
Tassen: Trinckschalen: Pfaffeninascn: Stauffen von hohen
stauffen: Kitten: Kälten: Kanuten: Köpfsen: Knartgen: Schlauchen:

Pipen: Rußen: Fiolen: Lampeten: Kufen: Rüsseln:
Seydeln: Külkesseln: Mälterlin: Pleisäcken: Peu schein:
Straßmeiern: Muscasnussen: Mörkrebsschalen: Stübichen:
Melkgelten: Spitzmasen, Iolcken, Kannen, Schnaulzenmas, Schop-
penkännlein, Stoßen: Da klangen die Gläser, da sunckelten
die Krausen, (Kruge, Krusen, Chruslen)". Ferner: „was sollen
die Laßköpslin, die Fingerhüt, die Schrepsfhörnlin, die
Plackhörner? Was sollen die geschirr, da man entweder mit der Zungen

oder Nasen anstoßt, es sind Weinkisergläßlein°)." Hier sind
kleine Trinkgefäße verspottet. Das 8. Capitel „von der Truncke-

nen Litanei" Fischarts, aus dem das Obige entnommen,
enthält eine der tollsten Schilderungen des damaligen Trinkens,

der Inhalt berührt sich nahe mit Stuckis Berichten,
sodaß diese zum mindesten nicht übertrieben erscheinen. Eine
ähnliche Stelle finden wir dann im weiteren"): „Was soll

dz Spinnhäslin, darüber man das Leystenmaul zerspannt.

HS.Idiot.B.IV.S. I?7.Meyel.(I Maßhaltend.) -HOr.S.l6S.Nd.S.I2?.
S. Idiot. B.I. S.Z40. Angster (Weingefäß mit engem Hals). H Kannen. Es

würde zu weit führen, alle die Bezeichnungen Fischarts zu erklären, viele
waren auch in der alten Eidgenossenschaft üblich. 5) pix, S. ISO. Nd. S. I2ö.
«) Or. S. lSg. Nd. S. ISO.



Gastmahl. Scheibenriß von is74.
Unbekannter Meister.

Sammlung Wyß, B. III. f. 2.



Gang vom Weinkeller, Trinkgelage.
Oberteil eines Scheibenrisses von IZ7S.

Ausschnitt eines Glasgemäldes mit der Darstellung des verlorenen Sohnes
mit Wappen und Insckrift: Meister Hanns Ernni Iimermann zu Cappell.

Anno lSSS.

Schweiz. Landesmuseuin, Zürich.
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Ein groß Torcular Pocal her: ein Trottpot, ein Keltergelt
Was unterschids ist zwischen Flaschen: Angster: und

Gutteruff? Große, dann die erste sind eng geseckelmeulet am

Mundport, der Kuteruff am Weidengewundenen Kranchs-
(Kranich) hals" etc. An anderer Stelle ^) treffen wir „Sack-
pfeislein, Krausenkelchlin und Würfselfugen". Es folgen^)
„Silberne Fäßlin, Schenckfaß, Ehrenkannen, Schraubslaschen...
beschlagene Cristallenkrausen, eingefaßte Eilend Klawen (vorn
Elentier): And Greifs Klawen stem Lampeten:
Schenckkandel, Kühlwasserkessel, Trinckbecher, Triuckköpff,
Trinckschalen, Trincknuß, Pocalen, Hengeimer And
andere Credentzgefäßer von lauter Gold und Silber, ohn die

Edelgestein, gegossen, gemodelt: versetzt: eingesetzt: geätzt:
versteint: verbeint: eingegraben: verhöcht: vertiefst: eingeprent
und sonst arbeit" Neben diesen überlieferten Namen sehen

wir hier noch die Benennung der verschiedenen Techniken.

Hippolyt Guarinonius, Arzt in Hall in Tirol, berichtet in
seinem 1519 in Ingolstadt herausgekommenen Buche, „Die
Grewel der Verwüstung etc." (S. 711) ^). „Die Vollsaufer

g Or. S. WS/210. Nd. S. 1S7. Or. S. SZ1. Nd. S. 434.
b) „Die Grewel der Verwüstung Menschlicben Geschlechts. In sieben

unterschiedliche Bücher v»d unmeidenlicheHauptstucken/sampt einem lustigen
Vortrab/abgetheilt. Neben vor: mit: vnd nachgehenden/so wol Natürlichen
als Christlich: vnd Politischen/darwider streitbaren Mittlen. Allen/so wol
Geist: als Weltlichen/Gelehrten vnd Angelehrten/hoch vnd nidern Stands
Personen/überaus; nutz vnd sehr notwendig/wie auch gar kurtzweilig zu lese».
Zu sondern Nutz/Glück/Heil/Wolfahrt/langen Gesondt/Zeitlich: vnd ewige»
Leben/gantz. Hochlöblicher Teutscher Nation/newlich ist gestellt Durch Hippo-
lytum Guarinoniuin, Art. u. Med. Doctorem, deß Königlichen Stiffts Hall
im Pnthal/vnd daselbst FF. Durchl. Ertzhertzoginnen zu Österreich/etc. Steyr,
Cärnten/etc. Leib/vnd gemainer Statt bestallten physicum. Ingolstatt/Mit
Röm. Keys. Mayt. Freyheit/Gedruckt bey Andreas Angerinayr/im 1S10. gar."

Auf dem mit gepreßtem Leder überzogenen Holzdeckel F.F.B. ISIS.
Das Werk enthält eine Anmenge Nachrichten über Essen und Trinken und ist

für die Sittengeschichte Deutschlands, besonders Tyrols, eine unerschöpfliche
Fundgrube. Die Schilderungen des Haller Doktors sind meist noch drastischer,
wie die Stuckis, wenn es gilt, gegen das Sauflaster anzukämpfen. Schwei-
zerische Verhältnisse werden nicht berührt. Parallelen zu ziehen, würde hier
zu weit führen.



— 154 —

haben „Bestialische Trinckgeschirr ihnen auserkoren und anstatt
der Gläser, der Crüstallen, der silbern Becher auß den Filtzhüten,
Strümpffen, Schuhen, Handschuhen, Stiften und
dergleichen schönen lustigen Gesäßen einander zutrincken." Er
erwähnt noch, „daß die Sausfgeschirr selbsten Bestien seyn,
da man ja zu solcher bestialischer Übung eben Geschirr in Bestien-
form sonders Fleiß darzu, wie man bey den Goldschmiden
allerley Forin findet und ansrümbt als Beeren, Löwen, Eulen,
Katzen". Er nennt es die „vierte Bestialitet, daß nit allein
in Forin der Bestien, sondern auch der Überbestie» die Trinck-
geschirr, Gläsern, Erden und Silbern geinacht und mit solcher

ünschambarkeit gebraucht werden, daß sich ehrliche Augen
daron rümpffen und das Angesicht erröten muß. Solche
schöne Form der Sausfgeschirr ich der schäm halber nit nennen
darff noch solle".

H. Weiß führt in seiner KostümkundeÜ noch einige Belege
auf uild gibt eine Reihe Abbildungen von Trinkgesätzen.
Wir treffen solche auch in jedem größeren Werk über Gold-
schmiedekunst und in den verschiedensten Kunstgeschichten,' die

Schatzkammern unserer schweizerischen Museen bergen eine

große Zahl solcher Geschirre aus Edelmetall aus dem lb. und
17. Jahrhundert. Die Schilderungen der Zeitgenossen stimmen
mit den erhaltenen Stücken überein. Der obgenannte Forscher

führt noch ähnliche deutsche Zeugnisse vor: „Hinsichtlich des

Reichtums im Formenwechsel ließ sich das vorzugsweise
trinklustige Deutschland den Rang nicht streitig machen. Mit
Beharrlichkeit fuhr es fort, den Trinkgeschirren jedwede Gestalt,
wenn noch so widersinnig, zu geben. Und wie die übermäßige
Trinklust als das „Zutrinken" und der „Saufteufel" mehrseitig
die schärfsten Angriffe erfuhr, versäumten auch einzelne keineswegs,

zugleich jenen Umstand zu rügen. Der gegen diese

ß Herrn. Weiß, Kostünikunde, Geschichte der Tracht und des Gerätes
vom 14. Iadrh. dis auf die Gegenwart. Stuttgart, Ebner, 1872. S. 876.
Ferner 867/81.
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Völlerei eifernde Marcus Freunds konnte nicht umhin, in die

Klage auszubrechen: „Heutiges Tages trinken die Weltkinder
und Trinkhelden aus Schiffen, Windmühlen, Laternen, Sack-

pfeifen, Schreibzeugen, Büchsen, Krummhörnern, Knebel-
spießen, Weinwagen, Weintrauben, Aepfeln, Birnen, Kokel-

Hähnen, Affen, Pfauen, Pfaffen, Mönchen, Nonnen, Bauern,
Bären, Löwen, Hirschen, Rossen, Straußen, Katzen, Schwanen,
Schweinen, Elendsfüßen und andern ungewöhnlichen Trink-
geschirren, die der Teufel erdacht hat, mit großem Mißfallen
Gottes im Himmel." Ingleichen fühlte sich unter noch andern
der würdige Ioha» MathesiusH gedrungen, mit Bezug auf
eine wohl zumeist verbreitete Form zu bemerken: „Da seht

ihr den silbernen Narrenkopf mit Ohren und Schellen, daraus
sich die Leute zum Nabal soffen." Später schritt man dazu,
„Geschirre in Form von Kleidungsstücken, Stiefeln, Schuhen
und dergleichen, von Schubkarren, gelegentlich mit Hinzufü-
gung von Figuren, von Kriegsgeschlltzen, Feldmörsern, Ka-
nonen usw. zu beschaffen. Auch manche unflätigen, sogar

äußerst unzüchtigen Darstellungen wurden mit herangezogen
und fanden vielfach Liebhaber."

Wir sehen aus diesem kleinen Exkurs, daß sowohl der Eid-
genösse wie das Mitglied des heiligen römischen Reiches deut-
scher Nation zu seinem Trunk Geschirre benützte, die in Form,
Material lind Gestalt der Phantasie freien Lauf ließen.

Die Gefäße zum Trinken haben wir im vorigen behandelt.
Wir kehren wieder zu Stucki zurück und vereinigen alle die

Stellen, welche von den altschweizerischen Trinksitten berichten,
unter dem jetzt noch üblichen Namen „Comment", der sich zum
großen Teil bei den schweizerischen Corporationsstudenten
und auch teilweise im Volk forterhalten hat. Das, was uns

Vergl. A.Primisser, Die k. k. Ambrasersannnlung. S.226. A. Berlepsch.
Chronik der Gold- und öilberschmiedekunst. S. 169 ff.

2) Sarepta oder Bergpostill Sampt der Ioachimszthalischen kurhen
chronicken. Auff ein newes übersehen etc. Nürnberg, I6ö4.
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der Verfasser schildert, war dazumal augenscheinlich Allgemeingut.

Stucki wollte uns, wie die meisten Schriftsteller seiner Zeit,
welche sich mit den Trinksitten, dem „sauffteufel" beschäftigten,

keine Schilderung der zeitgenössischen Trinkgebräuche,
sondern nur die der Mißbräuche geben; aber gerade daraus
können wir das Tatsächliche einigermaßen wiederherstellen.

Wir versuchen an Hand der Stuckischen Bruchstücke ein
Sittenbild des damaligen Trinkens zu geben. Daß der weit in der
Welt herumgekommene Autor Verständnis für die Sache hatte,
beweisen seine Ausführungen im lateinischen Text, in welchem
er ein mäßiges, fröhliches und geselliges Trinken keineswegs
ablehnt; die Mißbräuche tadelt er hingegen scharf. Das Trinken

war damals ein Nationallaster des Jahrhunderts, nicht nur
bei den germanischen Völkern, sondern, wie heute weit weniger
bekannt, auch bei den Romanen.

Der Berichterstatter muß es unterlassen, auf die historischen

Belege, über das, was uns die schweizerischen Geschichts-

quellen in Beziehung auf das Trinken im 16. Jahrhundert
berichten, einzugehen; man könnte eine weitere umfangreiche
Abhandlung darüber verfassen, man denke nur an Sittenmandate

und Gerichtsprotokolle.
Schon die Aufnahme eines Gastes in eine Gesellschaft

war mit gewissen Regeln verbunden. „Sehr lobenswert
scheint mir jene Sitte der Schweizer, daß einem Fremden,
der zum erstenmal an eine Tischgesellschaft tritt, von dem

einen oder andern Teilnehmer ein Becher Wein gereicht
wird ." Es mag hier erwähnt sein, daß, außer den

eigentlichen offiziellen Ratssitzungen usw. sich im 16. Jahrhundert
alle Verhandlungen, seien es nun solche politischer oder

geschäftlicher Natur, sei es in Gesellschafts-, Zunftstuben oder im
Privatleben zu Hause, beim Weintrunk abspielten. „Es wird
eine alte Sitte überliefert, dem Gast, der ins Haus schreitet,
die Schwelle zu zeigen mit den Worten: Außer dieser nichts;

n) B. III. C. lv, ?24.
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d. h., hüte dich, bei Tische Gehörtes außerhalb weiter zu sagen.

Daher das Sprichwort: „Was wir hie kosend, das bleyb under
der Roserü) etc." Was unter letzterem Ausdruck zu verstehen ist,

erklärt uns der Verfasser nicht, hingegen berichtet er, daß der

Kranz, mit welchen die Alten bei ihren Gastmählern das Haupt
schmückten (Corona puetili^), ein „Krantz züsamen gehefst"
sei a). Zur Erklärung mag vielleicht eine Federzeichnung von
Ars Gras (1485—1529) dienen, auf welcher Darstellung der

Tod zu einer Zechgesellschaft tritt und in der Hand ein Spruch-
band schwingt, darauf wir lesen:

„Ich wet uch gern ein wil zu lossen,

Was ihr rettend under diser rosen".
Trinkende Krieger und Bürger sitzen auf zwei Bänken an einem
Tisch und diskutieren, über dem Tisch schwebt an der Decke oder

ist als Medaillon an dieser befestigt, was sich nicht genau in der

flüchtigen Zeichnung des Raumes bestimmen läßt, eine Rosette,
eine Art Zier- oder Hängestück, sodaß „under rosen" wörtlich
zu nehmen ist^).

Seien es nun private oder öffentliche Veranstaltungen,
bei denen man zum Trinken zusammenkommt, so finden wir
in der ganzen Literatur dieser Art die Schilderung der Verwerf-
iichkeit des Mißbrauchs des Vortrinkens^); die Sache an sich

gilt als selbstverständlich; doch scheint dieses unmäßige Vortrin-
ken, „bei dem man nicht nur selbst eine unmäßige Menge Wein
in sich hineinschüttet, sondern auch andere dazu verleitet",
ein allgemeines Laster der damaligen „Christenheit" gewesen

zu sein ä). Stucki tadelt mit scharfen Worten die allgemein

«) B. III. C. I v, ZS0. d) B. III. C. 10, Z2S.

Ü S. Idiot. B. VI. S. lZSO. Rose (Symbol der Heimlichkeit, Ver-
schwicgenheit).

2) Denkschrift der bistor. und antiquar. Gesellschaft zu Basel zur Erin-
nerung an den Bund der Eidgenossen vom ersten August lAl, Basel, lsdl,
S. Sl. — Siehe Abbildung. — Vergl. S. Idiot. B. VI. S. IZ88-lZ8S. Rose
geschnitzt, als Schmuck der Zimmerdecke.

2) Vergl. Archiv für Kulturgeschichte, B. VI. ISPS. S. 7l—78. Klemens
Lbffler, Vom Zutrinken.
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verbreitete Unsitte des ganz unvernünftigen Vortrinkens „dieses
wahrlich sind jene weinmächtigen Trinker, welche die Fremden,
teils mit vielen schmeichlerischen Worten und Verlockungen,
mit viel List und Täuschung, teils aber auch mit Drohung, ja
mit Gewalt, zu einem ganz unmäßigen Hineinschütten von Wein
anspornen und zwingen"^). Der Verfasser eifert in einer
längeren Ausführung gegen dieses maßlose Trinken, verdammt
aber die Sitte des „Vorkommens" keineswegs a). Man scheint
sich direkt aus das Trinken trainiert zu haben; „man macht
körperliche Uebungen und setzt sich in Schweiß, damit man mehr
trinken kann" à). An gleicher Stelle gibt der Autor Gegen-
Mittel für die Betrunkenheit, wie sie im Altertum angewendet
wurden und dann gleichfalls zu seiner Zeit c), geholfen haben
sie wohl kaum. „Beim Gelage machen die Gastgeber mit
dem Trinken den Anfang und stacheln durch ihr Beispiel in
Wort und Tat die übrigen Teilnehmer zu unsinnigem Trinken
auf; wenn sie auch zuerst betrunken werden, so werden
doch auch die andern gefüllt" ck). Daß bei dem Vortrinken
ein Comment herrschte, zeigt uns der lateinische Ausdruck

„vini reZnu", das heute noch gebräuchliche „Weinreich"; bei

diesem trifft das Sprichwort zu:

n) B. I. C. 28, l0 H B. III. C. lI, ?2v. c) Desgl. ?27.

rt) Desgl. Z28.

ü Vergl. Archiv für Kulturgeschichte, B. VI. l 908. S. 7S. Klemens Löffler,
Dom Zutrinken.

Der mit Stucki beinahe gleichzeitig schreibende Cyriacus Spangenberg,
IZ28—lb04, äußert sich über ähnliche Sitten in seinem „Adelsspiegel",
Schmalkalden IS9l—94: „Es bleibt nicht dabei, daß schlicht einer dem
andern einen guten Trunk brächte und immer vor sich hin söffe und in sich

seines Gefallens trüge, sondern da dringt und zwingt einer den andern, ihn:
Bescheid zu tun, ohne Ablassen, etwa auch mit bösen zornigen Worten und
greulichen Flüchen, ob man denn einen nicht für redlich achte, geraten
bisweilen auch wohl darüber in Unfrieden. Etwa misset und wiegt einer dem
andern den Wein und das Bier zu, trinken bei viertel oder halben, aucb

wohl ganzen Ellen, aufs wenigste bei Spannenlang oder Handbreit einander
zu oder nach dem Gewichte bei etlichen Pfunden: und da muß es dann oft
auch wohl gemessen und abgeteilt sein, in wieviel Schlücken oder in wieviel
Trünken mans aussaufe." (Löffler w. o. S. 7S, Anm. l.)
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„Der wirt, der ist der aller best,

Dann er ist voller dann die gäst" a) ^).

In diesen, Zusammenhang mag das Sprichwort angeführt
werden: „Ein guter Gsell, aber ein böser Hausuatter" d). Stucki
erwähnt früher c), daß eine alte Trinkregel verlange, der
Gastgeber solle nüchtern sein, heutzutage aber werde bei den Gelagen
der obige Reim gesungen. Daß auch schon damals beim Wein
nicht immer Wahrheit war, zeigt die folgende Ausführung:
„Sehr oft trinken sich gegenseitige Feinde zu, nicht zur Versöhnung,

sondern um ihre Feindschaft nach außen zu verbergen."
Im Volksmund heißt dieses „aufs Hofs rächt2) trincken", weil
Heucheln Branch der Höflinge ist ct).

Wir lassen nun Stucki das Wort über die damals bei den

Eidgenossen bestehenden Trinkformeln und Sitten, den
Comment. „Wenn man das Vortrinken bisweilen im Kreis herum
übt, nennt man das „kreutzweyß" Sodann sind heute in
der Christenheit Umtrünke dieser Art sehr gebräuchlich, welche
die Franzosen „kuire à tour âe rôle", die Deutschen „ein rund
trunck" nennen, welche zum gleichmäßigen Betrunkenmachen der
Tischgenossen beitragen. So oft wird rundum getrunken, bis
ihnen endlich alles im Kreise sich zu verkehren und umher zu
rollen scheint (verti utc^ue reàri). Aber nicht nur im Kreis
wird so viel, sondern auch kreuzweise sin trunsversum) von
Einen, zum Andern vvrgetrunken" „Beim Zutrinken
sind gewisse Worte zu beachten und verschiedene und vielfache
Formeln auszusprechen, mittelst derer die Trinker sich gegenseitig

zu unbescheidenem und unmäßigem Trinken provozieren.
Diese sind entweder solche aus der hl. Schrift (suera), oder aus
dem gewöhnlichen Leben (proplwnu), seien es liebenswürdige

n) B. III. C. l I, Z28. b) B. II. L. 21, 20ô. H B. II. C. 7, 155.

cH B. III. C. 11, Z28. e) B. III. C. 14, Z42.

-h 3- Fischart, Geschichtsklitterung, s. S. ,51. Or. S. ,85. Nd. ,47.
sc> ist es setz das allerbest: der Wirt ist voller dann die Gast."

-) S. Idiot. B. VI. S. 28?. Hofrecht.
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oder bedrohliche. Öfters aber wendet man die schmeichelhaftesten

Worte an, indem sich die Zecher gegenseitig auf die Liebe,
Ehre und gute Vorbedeutung zutrinken. Sie reizen sich zu
trinken, sowohl zur Ehre, zur Gesundheit und zum Wohl der

Gegenwärtigen, der Abwesenden, gleicherweise der Verstorbenen

oder der Lebenden. Viele brauchen nicht nur weltliche
Beschwörungen und Bezeugungen, sondern auch heilige und
religiöse Sie schonen weder Gott noch die Heiligen,
damit sie um so besser die Betrunkenheit ertragen können, ja
sogar sie mißbrauchen die Namen jener auf gottlose Weise zu
ihren cyclopischen Zutränken." Der Autor nimmt dann Bezug
auf seine früher erwähnten Formeln und Begrüßungen des

Zutrinkens, die im Altertum gebräuchlich waren: „die gleichen
brauchen heute die Christen, ja sogar sie erdenken täglich neue...
Bei einigen ist es Sitte, so viel mal sie den Becher austrinken,
so viel mal jene Worte zu mißbrauchen: Gott schaff in mir ein
reines Herz und den rechten Geist gieß in meine Eingeweide.
Ich trink dir vor, sagt Einer, der zuerst einen andern gleichsam

zum Trinken einladet und verpflichtet. Diesen Becher auf dein

Wohl, oder auf die Liebe, die Freundschaft, Bekanntschaft,
auf diese oder eine andere Person, um dieser oder einer andern
Sache halber, oder auf dein, dieses oder jenes Wohl! Oder aber,
ich grüße dich mit diesem Becher. Es antwortet der Andere,
der sich verpflichtet, ebensoviel Wein wie der Vorkommende zu
trinken, indem er ähnliche Glückwünsche gebraucht: Mögs dir
wohltun (prosit), Gott gesegne es dir, sehr angenehm ist mir
dein Iutrunk, mir die angenehmste Pflicht^. Dies wird gleich-

ü Zum Vergleich sei hier (S. Kl. Löffler, w. o. S. 7Z) ein Rundtrunk,
wie er im Kreise des berühmten Humanisten Erasmus von Rotterdam etwa
vor sich zu gehen pflegte, aus dem Lateinischen hergesetzt:

„Der Hausherr Christian fängt an: „Trinkt also, jeder der Reihe nach,
seinen Becher, nehmt von mir das Beispiel! Dir trink ich diesen ersten vor,
Midas!" Midas antwortet: „Gern nehme ich ihn von Dir an." Er trinkt
dann dem nächsten zu: „Erasmus, ich trink Dir die halbe Schale vor!" Darauf
Erasmus: „Wünsche, daß Dirs gut bekomm!" (k'reaor, ut sib tibi bnuo.)

Prosit und proficiat scheinen dem Erasmus weniger gute Ausdrücke zu sein.
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saur wie ein äußerst heiliger und religiöser Kontrakt befolgt,
obschon dann wieder nicht für ein Unrecht gehalten wird, andere

heiligste Verträge und Verpflichtungen zu verletzen. Wer zu
seinein Kontrakt und Versprechen steht, d. h. so viel Wein
schluckt, wie er von denn Vortrinkenden geschluckt wurde, der

hat seine Sache gut geführt und wird als pflichtgetreuer und
guter Mann gelobt? die Franzosen nennen das „vernünftig
tun" frutionem tmeere), die Deutschen „die Pflicht tun" fokü-
einru) So tun sie dann so lange vernünftig, bis sie aller
Vernunft beraubt werden Unterdessen, während Einer den

Vecher zum Munde briirgt und ihn mit weitem Schluck hinein-
gurgelt sm^urZitut), machen ihm die verschiedenen Mittrinker
mit Gesängen Mut (eantiuneulue)." Nebenbei wird eine Sitte
beim Dreikönigsfest erwähnt: „So pflegen heute beim Festmahl

zu Ehren der Drei Königen, wenn der König trinkt, die Tisch-
genossen Beifall zu klatschen und zu rufen: Der König trinkt,
der König soll leben!" Unser Autor fährt dann fort: „Die uralte
Sitte, jemandem Wohl und Gesundheit zu wünschen, indem

man mit einem Trunk so viel als möglich herunterleert, ist auch

heute noch unter den Christen am allergebräuchlichsten. Wie
in alter Zeit, so wird es auch heute noch getrieben, wer rasch

mit einem Jug viel Wein herunterleert, wird geehrtmitHeil-
begrützung, Lob, Gratulation, Applaus und glückbringenden,
Beifall. Wenn nun aber die Schmeichelworte nichts nützen,
wendet man sich zu furchtbaren Drohungen, zu grausigen Ver
wünschungen, Flüchen, Scheltworten und Schmähungen,
mit denen man sich gegenseitig zwingt und anspornt, mehr als

billig und recht ist, zu trinken a) P

B. III. C. 14. Z44.

Kl. Löffler. w. o. S. 74. Auch in den „Briefen der Dunkelmänner"
von 1ZI4 werden schon Halbe und Ganze getrunken.

Sogar Bierskandäler kommen vor. Der Magister Bernkardus Plumilegus
berichtet in seinem Dunkelmänner- und Küchenlatein die hier übersetzte Ge-
schichte: „Einmal bei einer Zecherei, als wir Turgenser Bier tranken und bis
an die dritte Stunde sahen, und ich war mätzig betrunken, weil jenes Bier mir

Zürcher Taschenbuch. II
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Damit gelangen wir zum Kapitel des Trinkzwangs. „Aber
was sage ich von den alten Griechen, Römern, Scythen oder
Mvscovitern? Heute pflegen die Christen an vielen Orten sie

nachahmend, so aus ihr eigenes und das Wohl anderer zu trinken,
bis sie endlich die ganze Gesundheit des Geistes und des Körpers

verlieren, und so des ewigen Heils, das Christi Sterben
und Blut uns zn Teil werden ließ, beraubt werden" a).
Ähnlich wie oben wird bemerkt: „Heutzutage pflegen sich die

Christen durch Drohungen, Abschwören und fürchterlichem
Fluchen gegenseitig zum Trinken zu zwingen" à). In dieser
Rubrik gehört auch das folgende: „Diese Sitte herrscht bei den

Deutschen (im Gegensaß zu den Franzosen): jeden? einzelnen
Gast wird ein zugehöriger Becher auf den Tisch gestellt, öfters
aber trinken auch Alle aus einem und demselben Becher
Die Deutschen haben immer volle Becher vor sich, sodaß,

wenn einer auch nur ein wenig aus dein Becher getrunken hat.
dieser sofort wieder vom Schenken ausgefüllt wird; es ist gleichsam

ein Unrecht, wenn leere oder halbvolle Becher auf dem Tisch

stehen." „Becher, die bis zum Rande gefüllt werden, nennen wir
„gstrichen voll".

Mit dein alten griechischen Kottabos-Trinkspiel wird die

sogenannte Nagelprobe verglichen, obwohl sie eigentlich mit
dem ersteren nichts zn tun hat. „Wer bei Trinkgelagen seinen

Becher ausgetrnnken hat, hält ihn verkehrt mit der Mündung
gegen den Boden, indem er den Nagel darunter hält, sodaß, wenn
ein paar Tropfen Wein übrig geblieben sind, diese auf den Boden
fallen. Damit zeigt er, daß er in guten Treuen seinen Wein

in den Kopf stieg, da war dort einer, der sonst nicht gut mit mir stand, und ich
brachte diesem einen mähigen Krug, und er nahm es an: aber nachher wollte
er mir nicht das gleiche tun; und ich mahnte (trat) ihn dreimal, aber er wollte
mir nicht antworten, sah stumm da und sagte nichts: da dachte ich: „Siehe
dieser da verachtet dich und ist stolz und hochmütig und will dich immer
verderben. Und da wurde ich von meinem Zorne beweget, da nahm ick meinen
Krug in die Hand und schmih ihn ihm an den Kopf." Nie Folge war ein
zünftiger Krach, und der Magister flog heraus,

n) B. III. C. lZ, 34?. d) Desgl. ?4l.
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ausgetrunken hat. Es pflegen auch einige den übrig gebliebenen

Rest des Bechers auf dein Fingernagel aufzufangen
und diesen entweder auszuschlürfen oder in das Gesicht dessen,

der ihm vorgetrunken, oder in einen anderen Becher zu spicken

oder auf den Boden zu schleudern." Bei dieser Sitte würden
nicht nur die Tische, Tischlaken und die Kleider der Mittrinkenden
beschmutzt, sondern auch der Boden schwimme im Wein, sodaß

man zweifeln könne, ob mehr Wein getrunken, oder ausgeschüttet

würde. Anmäßige Weinschläuche ziehen sich sogar öfters
an ein geheimes Örtchen zurück, wo sie auf alle mögliche Weise

für neuen Trunk Platz schaffen: „Sie trinken, um Platz zu
schaffen und schaffen Platz, um zu trinken a). Was frage ich,

daß es schändlicheres gibt." Es muß wirklich schon bös

zugegangen sein, wenn man, wie im folgenden geschildert wird,
das Abergeben aus den Tisch und Ähnliches noch als Scherz
und Spiel ansah. Man nahm auf Becher und Kleidung der

Conkneipanten keine Rücksicht und gab Töne von sich, die nichts
weniger als schön waren. Scheußlich, unehrenhaft und gottlos

nennt Stucki diese Gebräuche beim Trinken, „daß man den
Leib mit Essen und Trinken so belaste, daß man es nicht mehr
ertragen könne". Wir haben in unserer Zeit keine Ahnung, wie
unsere Vorfahren den Wein in sich hinein gegurgelt haben k).

Don Verulkung kirchlicher Gebräuche, die vom Verfasser
mehrfach angedeutet worden sind, finden wir nur einen: „Das
keneàite oder Aratius"; wer dieses spricht, muß den mit Wein
gefüllten Becher in der rechten Hand Haltens. Der letzte

Trunk nach der Mahlzeit wird „schlaasftrunck" genannt,
deswegen, „weil dieser Trank genommen wird, um einen guten
Schlaf zu erwirken" <H.

H B. 111. C. 14, 346. /HB. III. C. l 4, l 47. HB. III. C. 23, 38s.

i) Vergl. g. Fischart, s. S. lSl. Or. S. 471. Nd. 383. „Renedietu«
twnedioat: Wer ich eins andern Ordens, so hieß es: Rernlrnrdu« Rernlrurdel,
und Ignatius ignaliel: Oie langen Benedicite gehören für den Gratias-
sprecher auffs Ammeisters stub zu Stratzburg: demselben klopfst man, wenn
er anfangen will "
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Das Ergebnis dieses unmäßigen Trinkens bildet selbst-

verständlich der Rausch und der Katzenjammer, während ein

mäßiger Genuß nach Stucki nützlich und heilsam ist. Unser
Autor behandelt die Folgen der Trunksucht in zwei großen
Kapiteln, „über die Betrunkenheit, ihre Namen, ihre verschie-
denen Stadien und ihren unglücklichen Einfluß auf Seele,
Körper und Vermögen"«), ferner „die Betrunkenheit, bei

allen Völkern der Welt" etc. à). Da in diesen allgemeinen Aus-
führungen keine deutschen Ausdrücke vorkommen, außer den

unten angeführten, und auch schweizerischen Trinksitten nicht
besonders erwähnt werden, können wir sie übergehen. Er
schildert allgemein die bösen Folgen der Trunksucht in Staat,
Kirche, Schule, Ehe-, Familien- und Gesellschastslebeiü).

Hier sei nur noch erwähnt: Den Effekt des Rausches, die Kopf-
schmerzen (orapula) nennt man „tröscher und schmitknächt"^),

was äußerst bezeichnend istc). Das lateinische „vomere"
wird in der Volkssprache mit „kotzen"^) wiedergegeben? dieses

deutsche Wort wird mit dem griechischen „kottubo«", natürlich
fälschlicherweise, in Zusammenhang gebracht. Zum Schluß
noch ein Sprichwort: „Was im Herzen des Nüchternen bewahrt

B. III. C. s, Z0S. ^ B. III. C. 9, ?I7. H B. III. C. s, 5ll.
tz Im folgenden Jahrhundert finden wir sogar Verbote des Gesund-

heitstrinkens, so in Winterthur Ivôch die Begründung ist ähnlich, wie bei
Stucki: „Was besonders das bei uns eingerissene Gesundheitstrinken
angeht, welches zur Beförderung der Trunkenheit und schmerzlichen Stürzung
der Landen und Ständen dienet, so liegt uns ob, davon zu reden.
Diese schädliche und schändliche Gewohnheit ist zu uns kommen aus dem
unglückhaften versoffenen Deutschland, und hat unsere Zunft-, Gesellschasts-,
Wirts- und Privathäuser plötzlich überschwemmt wie eine Flut. Dadurcb
will der böse Feind sich nicht allein bei den Vertrunkenen erhalten, sondern
es wird auch angegriffen der übrige nüchterne Teil und hieinit die Säulen des
Vaterlandes selbst, dasz dieselben sich und andere beweinen (betanken):
Gedenket doch, wie die göttliche Majestät durch die Ceremonien und Umstände
des Gesundtrinkens entehret werde. Gott, und nicht einem Menschen zu Ehren,
soll man das Haupt entblößen und aufstehen." Ioh. K. Troll, Geschichte der
Stadt Winterthur, >84Z. Vierter Teil. II. Hälfte. Sittengeschichte. S. 45.

-) Vergl. S. Idiot. B. III. S. 7ZP. Schmidknecht.
3) S. Idiot. D. III. S. 599. Cbotze.
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bleibt, das kündet sich im Munde des Trunkenen: „Voller
mund, sagt deß hertzen gründ."

Bei großen Gastmählern und Trinkgelagen fehlte auch

Musik und Gesang nicht. Eine Stelle über den allgemeinen
Gesang haben wir bereits erwähnt; daß es beim Singen wohl
ebenso rauh herging, wie beim Trinken, zeigt das folgende:
„Heutzutage erklingen bei den Gelagen und Gastmählern der

Christenmenschen die Stimmen oder vielmehr das laute Rufen
und Geschrei in ungereimten, unmanierlichen und unschönen

Worten, mehr wie die Stimmen von Tieren und Furien, als

wie solche von Menschen, ja sie scheinen eher ähnlich zu sein

dem Gebell der Hunde, dem Heulen von Wölfen, dem Grunzen
der Schweine und anderer Bestien oder wilder Tiere"«).
Ähnlich spricht sich der Verfasser auch an einer anderen Stelle
aus/H. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt: „Unser
„gichlen"^), das schweinische, laszive und Hurerische Lachen,
soll vielleicht vom griechischen Wort ,,kiob1i«moL' stammen."
Bei großen offiziellen Gastmählern wird man auch in der alten
Eidgenossenschaft den nachfolgenden Gebrauch geübt haben.
„Heutzutage pflegt man an den Höfen der Fürsten mit Trom-
peten und Hörnern das Zeichen zum Beginn des Gastmahls
zu geben, was man nennt „zu Hof blassen"^). Die Tafelmusik
zu Beginn der Mahlzeit heißt „eins über tisch machen" und am
Ende der Mahlzeit „eins ab tisch machen". Wenn der Zither-
spieler bei der Tafelmusik einzelneWorte des Gesangs mit seinen:
Instrument begleitet, nennt man das ein „leüsle^j oder risli"o).

Zum Schluß noch eine Stelle, welche die Bedeutung des

Trunks im Zivil- und Rechtsleben veranschaulicht. „Heutzu-
tage ist es eine allgemein verbreitete Sitte bei den Deutschen,
bei gegenseitigen Weintrunk Feindschaften aufzuheben, Frie-
deü zu schließen, Bündnisse und Verträge einzugehen, was all-

a) B. III. C. lg, ZS7. d) B. III. C. lg, Z44. e) B. III. C. 20, Z7S.

h S. Idiot. B. II. S. t0Z, Gachlen, Gichlen. -) S. Idiot. B. V. S. 14ö.

Blasen. Z) S. Idiot. B. III. S. I l lZ. Läuflein im Gsang.
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gemein „den friden trincken" genannt wird." Das gleiche gilt
bei einer Wiederversöhnung, die durch Zusammentrinken
gefeiert wird. „Den wpn kouss trincken^)" nennt man den Wein-
trunk bei der Abschließung und Bekräftigung eines Kaufkontraktes.

In Wahrheit, wie die tägliche Erfahrung lehrt, gebä-

ren die unmäßigen Trünke dieser Art nicht Frieden, Freundschaft

und Bündnisse, sondern eher böse und todbringende
Feindschaft und Zwietracht."

Wie schon einleitend bemerkt, haben wir das Werk in zwei
Hauptabschnitte gegliedert, Essen und Trinken. Daneben

treffen wir nun eine ganze Reihe Stellen, welche sich in diese

zusammenhängende Ordnung nicht einfügen lassen und nun
hier am Schluß ihren Platz finden mögen: diese deutschen
Ausdrücke sind im ganzen Werk zerstreut. Anter ein Schema
lassen sie sich leider nicht bringen: sie sind aber zu bedeutsam,
um sie wegzulassen, da in dieser Arbeit eben jeder deutsche Aus-
druck, der sich bei Stucki vorfindet, gebracht werden soll. Wir
versuchen, einigermaßen Zusammengehöriges zu fassen und

geben den Nest, meist nur deutsche Paraphrasierung, die im
lateinischen Text in großen Kapiteln ganz vereinzelt steht,
in der Seitenfolge Stuckis wieder.

Als Ouelle für die Kenntnis der damaligen Tracht ver-
sagt unser Autor beinahe völlig. Wir erfahren weder etwas
von der gewöhnlichen bürgerliche» und bäurischen Kleidung,
noch von der Festtracht. Waffen werden ebenfalls nirgends
erwähnt. Stucki setzt das Alles als bekannt voraus, wie er z. B.
auch die gewöhnlichen Eß-, Tisch- und Trinkgeräte, auch den

Hausrat usw. beiseite läßt.
Der deutsche Ausdruck „solen"^) für Schuhe ist von den Fuß-

sohlen hergenommen. „Bei uns in Deutschland ist es Sitte, daß
die Frauen, bevor sie sich zu Tische setzen, ihre Sandalen (sunàliu,
erepiàe), welche die Deutschen und Franzosen ,,Pantofflen"2)

ß S. Idiot. B. III. S. 167. Winckauf. 2) S. Idiot. B.VII. S. 7ö7 -7vS.
Solen, -h S. Idiot. B. IV. S. 1Z9S. Bantoffel.
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nennen, vorher ablegen«). Beim Besuch herrscht auch die

Sitte, daß die Frauen ihre „schuben"^) ausziehen; diese werden
mit dem römischen Frauenkleidungsstück der „àà" gleich-
gesetzt ä). Vom Schlaf hören wir, daß man sich zum Schlafen
begeben „schlaaffen gehn" nennt; im Schlaf stark atmen, heißt
„Schnarchten" c). Das Nicken des Kopfes, „gleichsam als

Anfang des Schlafes ist „ein nückli"^), der volle Schlaf hingegen:
„Der rächt natürlich schlaaff" ck).

Zum Schluß folge noch das oben erwähnte uneinreihbare
Material. Das allgemein gebrauchte Sprichwort „eim ein

banguet schencken"^) bedeutet, jemandem alles Schlimme
wünschen: dies wird mit Beispielen aus der antiken Geschichte

erklärt, bei welchen Gelegenheiten Gastmähler dazu benutzt

wurden, Feinde aus dem Wege zu räumen o). Es folgen ganz
unmögliche Wortableitungen: „läcken" soll vom Hebräischen,

„laàà", „bruchen und brächen" sogar aus dem Griechischen

stammen; ähnlich wird auch „frässen", viel zusammenessen,

abgeleitet /).
Die Römer pflegten im Atrium zu speisen, daher soll noch

heute ein Haus mit Amzäunung „aiter" genannt werden
jclomu« eum oaüorte). Die niederen Zehnten (ckeeimae in-
keriores) sind gleichbedeutend mit „ein aytter zehend"; dieses

„aptter" ist das schweizerdeutsche Wort „Etter" oder „aetter",
ein Zaun aus gehauenen: Holz mit Flechtwerk dazwischen,

„etterzun" Z) H. Das lateinische Wort .,ve«tiliula" wird mit
„vorhos" übersetzt/:).

Das lateinische Sprichwort „man soll vor dem Sieg keine

Siegesliedcr singen" wird übersetzt: „nit ju schreyen, ob daß

man über den graben kompt" i).
n) B. II. C. 27, 228. d) B. 11. C. 59, 255. B. III. C. 25, 59 l.

ck) B. III. C. 25, 592. e) B. I. C. 5, 41. /) B. II. C. S, lSS.
») B. II. C. l4, lS7. B. II. C. 52, 247. I) B. II. C. l9, 254.

y S. Idiot. B. VIII. S. 9S. Schaben, y S. Idiot. B. IV. S. 7l4. Nuck.
^) S. Idiot. B. IV. S.1590. Bankett zurichten (etwas Schlimmes zubereiten).
6 S. Idiot. B. I. S. 597—598. Etter.
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Im Altertum wurden den Würdigsten und den Fürsten
Fleischstücke vom Rücken des Tieres vorgesetzt, „Hochrucken-

stuck" n) i). „Fasten"^) wird von? lateinischen „kasticlieucü,"
hergeleitet d).

Mit dem hebräischen „Duck", griechisch „tiltüos" wird der

Rame für die weiblichen Brüste (mamillae) in Zusammenhang
gesetzt: „dutten, drittle", daher heißen die Brustkinder „titteli
und tittenfüly" ch.

Als „pfenning" wird der vierte Teil der römischen Aß,
drei Unzen, bezeichnet.

Damit sind wir in unseren Ausführungen über Johann
Wilhelm Stuckis Gastmahls-Altertümcr zu Ende gekommen.
Die Wiedergegebenen Tatsachen sprechen für sich selbst. Es
würde den uns zur Verfügung gestellten Raum überschreiten,

wenn wir einzelne Abschnitte noch näher erklären wollten.
Hier ist gegeben, was Stucki berichtet. Andere mögen aus diesem

Material weitere Schlüsse ziehen.

Beilage I.

Ein Jahr nach der zweiten Auslage der „Gastmahls Altertümer",
erschien ein weiteres Werk Stuckis, theologischer Art, eine „Kurze und genaue
Beschreibung des Gottesdienstes und der Opferhandlungen aller Völker",
mit der gleichen Gelehrsamkeit wie das erste behandelte Werk verfaßt. Es
ist dem Band von l597, welcher den, Verfasser vorliegt, beigebunden und
umfaßt löö Seiten nebst einem ausführlichen Inders. In der früber

B. III. C. 3, 2SS. b) B. III. C. 3, 293.

c) II. Aufl. l 597. B. III. E. s, 332.

ü S. Idiot. B. VI. S. 792. Hochruggen.
-) S. Idiot. B. I. S. IN3. Fasten.
3) „8uvrorun>, «mrilionirnimpiv Kentilium Previ8 et uooursà Ile«-

eripti», universue 8uperstitioni8 Ltünieue ritU8 eerilu»uiu8<zue <><»<!-

pleeten8 eto. u .Ic>. Iluilielmo 6tuekin Vi»urim> ste. I'jnuri upuri
lolrunneni Wvlplliuin Vvp>Í8 ?rn8el>. àno Vl.D.XtVIII. (Signet der
Wolfschen Druckerei.)
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erwähnten Lyoner und Amsterdamer Ausgabe von 1SS5 bildet es den zweiten
Band von Stuckis gesammelten Werkens.

Es liegt nicht im Zweck dieser Arbeit, darauf näher einzutreten; da aber
ebenfalls eine ganze Reihe deutscher Ausdrücke darin vorkommt, sollen sie

hier in der Seitenfolge dieses ebenfalls bei Johannes Wolf gedruckten
Werkes ohne nähere Erklärungen, sofern sie nicht unbedingt nötig sind, hier
als Anhang beigefügt werden. Eine Kapiteleinteilung liegt nickt vor. Der
Text der II. entspricht dem der I. Auflage.

S. 4. „flattieren" flat, uclràri) „können wol augendienen" slat.
oeulis servire) „Gottesdienst" slat, servitium 8ive eultus
I)ei) „Götzendienst".

S. 5. „Gottesdienst" sw. o.)
S. 7. „Abgötterey, apposteutzlerey, heuchele»" Das französische

IliMtterie ist zusammengesetzt aus dem deutscken „Bi, Bep und
Gott".

S. 12. „Feyrn, Feyrtag".
17. „zeit oder zit" slat, temyu!,).

S. 18. „Winter" wird mit „Wind" zusammengebracht.
S. 20. „hell" slat. elurum).
S. 22. „Hert" sErde) „obs" slat. Iruetu»).
S. 28. „Liebe" svon lat. libirlo).
S. ?0. „Räumen oder Rumen" sheute Rahm) „Schwätzen,

Geschwätz" slat, »uuclu, smuckelu).
S. ZZ. „Gott, Götter, Abgott, Götz, Götzen", die Bezeicknungen für die

heidnischen Gottheiten.
S. 55. „aufspringen vor frewde" slat, exilire, exulture) „geilen,

geil" slusvivirs, lusoivu^) „Götz", Ableitung von „Gott"
„Oelgötz" zur Bezeichnung eines durck Torheit und Stupidität
ausgezeichneten Menschen.

S. Zb. „bild, bildnust".
S. 60. „leib" slat. liku) „ein leib brots" slat. Ilbum p-rni«).
S. 52. „weyhrauch" slat. tumum »uerum), zusammengesetzt aus „weyh,

geweycht" und „rauch" „Weyhen, weyhwasser, weyh-
wadel", im Zusammenhang „weyhnacht, kirchweyh", szusammen-
gesetzt aus „kirch und weyh").

S. 58. „ein Götzenhauh" „nicht ein Gottshaust, sonder ein Götzen-
haust".

S. V7. „an ein anipt konrmen" slat, inire sueerrlntium) „an sein
Priesterlich ampt tretten".

^) „ckuunniii tluilielmi Stuekii Ti^urini vperum Toinu8 8eoun<Iu8.
ee»ntinen8 biueroruin et biuorilioiorum Llentilium brevem et ueeurutum
Oeseriptionem eto." im gleichen Verlag, wie Tom. I., mit diesem im be-

nützten Band zusammengebunden: Hackius, Lyon ck Boom, Amsterdam, 1v95.
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S. 72. „Götz" (!at. iàolum), „Gott" (lat. Oeus).
S. 87. „kutz" (lat. osvulnin), „küssen" (lat. osaulnri).
S. 92. „Schweren, Schwur", gleichsam von „schwer" „End, Eyd-

schwur".
S. 100. „Nit umb ein haar, oder härlins besser" „filtz" als tadelnde

Bezeichnung für einen rauhen Menschen „Ritz" (eine Haar-
krankheit) „fewr" (stammt aus griechisch „pzn").

S. 19l. „Eschen" (lat. oinis), Asche, wird vom Hebräischen abgeleitet
„Best" (vom lat. Vests abgeleitet) „Streng" (lat. strenuus).

S. 102. „Schiten, Scheiten" (lat. seimlere), „Schit, Scheit".
S. 102. „Ein alten hünerfresser" (einer, der an vielen festen teilnimmt).
S. 106. „Rauch" (lat. Iminis) „Riechen" (lat. nrlnruri)

„Es ist kein Räuchli, da nicht ein fewr bey sey" „kol" (lat.
esrbo) „Eschen" (S. 101.)

S. 108. „sich mit einenr vergleichen" „klopffen" (lat. pereutere).
S. lll. „fleuten" (lat. tidis), Flöte.
S. 114. „klagen, Greinen, grinen" (lat. luyere. plaru.ro).
S. ll7. „Einem das liecht autzlöschen" (lat. tütn uliczuem privare).
S. 119. „haut, but" (lat. pellis).
S. 120. „Peltz" (lat. s.ellis).
S. l2l. Verschiedene Sprichwörter, die sich auf die Haut beziehen: „hauten,

ein gute haut, haut und peltz dran setzen, auff der baut herumb werfen
autz andern heüten oder leder riemen schneiden. Den balg selbs zum
Kürtzner tragen."

S. 126. „eingeweid" (lat. ub in»uine).
S. 120. „zu kleinen riemen zerhawen" (lat. meint,eru oanaiàere).
S. 122. „Läbkuchen" (als Opfergabe).
S. 129. „Mist" (lat. s mistnra).
S. 149. „Bratenschmäcker" (lat. Kulue clerliii).
S. 146. „Reinlich, nämlich" (lat. poraipera liest, vel naminuro).
S. 146. „Spitz" (lat. euspis).
S. 162. „den Holtzteufel" nannten die Germanen ihren Kriegsgott

„Hagen, hayn", soll vom Griechischen abstammen wall",
wird mit „waldfabrt" zusammengebracht.

Beilage II.
Eine der lebendigsten Schilderungen der früheren Trinksitten in der

Schweiz finden wir im „Weinspiel" des Hans Rudolf Manuel von Bern,
der 1626—1671 lebte. Jakob Bächtold hat dieses Fastnachtsspiel in der „Bib-
liothek älterer Schriftwerke in der Schweiz" im zweiten Band 1873, abgedruckt
(S.206 ff.). „Ein holdsäligs Fastnachtsspiel, darinn der edel rvyn vonn der Trunck-
nen rott beklagt, vonn Räblüten gschirmbt, und vonn Richtern ledig gesprochen
wird, ganz lieplich zeläsen. Gespilt vonn jungen Burgern Zürich. Bescheiden
durch Hansen Rodolffen Manuel von Bern 1648." Hier seien die Verse ange-
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führt, welche uns ein Bild der damaligen Trinksilten und der Trinkfreudigkeit
unserer Altvordern geben und zugleich das von Stucki vorgebrachte Material
ergänzen:

Das lange „Ueberhocken" wird euphemistisch „schlaftrunk" genannt,
(V. 140.) „Mich tut doch wol so übel dürsten, mir ist, ich wölt eim tapser
bürsten" (v.153), spricht der junge Geselle „Ludi Süwburst" schon um die Mittagszeit.

In der „Blawen enten" geht das Gelage an. „Woluf wir wend uns nit
lang sumen! mich dürstet, daß ich möchte schumen; so gsich ich an dim spüwen
wol, du hieltest auch ein stifel vol." (V. 18?—8b.) Stiefel als Trinkgefäß,
meist aus Glas, haben sich noch aus dem 17. Jahrhundert erhalten! diese Stelle
bezeugt ihr Vorhandensein schon für das hervorgehende. Die damals üblichen
Weinsortcn waren nach den Fragen des Wirtes „Policarpus Schinddengast":
„Wend ir roten oder des wissen, Vältliner, alten oder nüwen?" (V. 192—93.)
nicht sehr zahlreich: es bandelt sich hier eben nicht um eine Herrenstube, sondern
um ein gewöhnliches Schankwirtshaus in der Stadt, den damals üblichen
Typus, wo das Volk verkehrte. „Heini Frefenroßig" verlangt darauf: „Bring
uns den besten, den du hast (V. 197) Bring nüwen, alten, most und
suser, laß etwas guts zum züglin user!" (V. 201—202.) Dazu werden
„ring tind weggen" (V. 206) geschmaust und auch das Verlangen nach „Rettich"

(V. 21?) wird lallt. Der Wirt bringt den Wein: „Da stat der win, den
gsegn ück gott, das ist der best, den ich setz han, — ich hab zum hindern zapfen
glan." (V. 224—2b.) Das hinterste Faß, das „Stegenfaß", enthielt also schon
damals den besten Wein. Das Gelage beginnt.

„Da, da den laß mir inher susen! Do suff ich, daß mir d'ougcn buscn!
— Gsicbst's, du kuß, ich bring die ein? Es gilt dir da die siben stein!" — Die
Antwort auf dieses Vortrinken lautet: „Gsegne dir's gott, ich will in han — und
klebtind schon noch siben dran!" Der andere steigt ihm mit folgenden Worten
nach: „Gsichst du's da, wie gfalt dir das? Gelt, gelt, ich Habs fri eben troffen,

ich hab nit me dan siben gsoffen. — Schenk in und tu mir bscheid wol
gscbwind. — Er ist gut, rücht eim bald in grind." (V. 227- 238.) Von den
beiden Fechern bringt es der eine schließlich auf zehn „Steine". Am welche
Quantitäten es sich dabei bandelt, und wie groß die Gläser waren, tonnte
leider nicht ermittelt werden, jedenfalls muhten die Quanta in einer gewissen
Zeit und mit einer Abstufung getrunken worden sein, sodatz man das Getrunkene

auch äußerlich im Glase erkennen konnte^). „Ae hä, ich hab im schier

z'vil tan! — Wol zehen stein ick trunken han, er ticht hindurch so licham
gscbwind, — daß ich sin nit im Hals empfind." fV. 24?—48.) Manch „guter
scblabuß" (V. 26?) muß da in die Kehle hinunterrinnen, der „ersten maß"
folgen weitere: „Wir wend den reien anfan wider." (V. 2LS.) „Gut gsell, es

gilt dir sovil win!" HV. 288.) Das Quantum konnte also nicht nur nach den
Steinen vorgetrunken werden, sondern auch beliebig: „Es gilt dir eben so vil
win." (V. 836.) „Ein solchen stumpcn gilt es dir." „Af die red hin gilt es dir."
(V. 398.) „Es gilt dir diesen migel gar." (V. 472.) Ein Migel (Meiel) ist ein

H Vergl. S. 147. Wynleiterly.
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ganz gefülltes hohes Trinkglas. Dieses Quantum wird einen „Stolzen" (B. 275)
genannt. Am ein Rundumtrinken scheint es sich an der folgenden Stelle
zu handeln: „Wir wend's alls mer einandren bringen." (V. 799.) Dazwischen
wird „ein gut schlemmerliedlin ab tisch" (B. 805) gesungen. Der Spielmann
zieht das „Gigli" (V. 345) aus seinem Sack und spielt eine damals gangbare
Weise auf. Er erhält die Aufforderung: „Ei, sitz dafür zu uns in's mal! —
friß, trink, füll d'hut, got geb, wer's zal." (V. 87l- 72.) Höchst ungalant wird
im Laufe eines Gespräches von den „Widern" der „Zechbrüeder" gesprochen:

„Sie henkend ouch gern's mul an stitzen", (V. llvi.) also nicht nur an die

Becher, sondern an die große Zinnkanne, die Stitze. Ist das Gelage beendet, so

wird von dem Wirt die „Berti" verlangt, das Bezahlen steht dann wieder in
einem anderen Kapitel: „Schrib mir die ürti in min schilt H — ich hab ein der

zwölf krützer gilt, — ich darf in aber wechseln nit, — bis mir der ander d'münz
drumb git." (V. 1249—52.) Darauf erfolgt der Heimgang: „Wir wend dar-
von, wolan, wolan, — ir gsellen, machend üch uf d'ban. — Alde, wirt,
z'tusend guter nacht — wünsch ich in unser aller namen!" (V. 1545 - 48.)
Der Wirt gibt den „guten buben" unter anderen, noch die wohl nicht unnötige
Ermahnung: „Tund gmack, fall keiner d'stegen nider, — Bergessend nit,
ommend bald wieder." )B. l555—5b.)

H „Schildfranken", französische Silbermünze.
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